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TOP 2 
Feststellung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental für 
das Wirtschaftsjahr 2019 
 
 

Gremium: Sitzung: Sitzungstag: 

Verbandsversammlung öffentlich 24.02.2022 

 

Der Zweckverband Wasserversorgung Hexental unterliegt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 in Verbin-
dung mit § 4 Körperschaftssteuergesetz der unbeschränkten Körperschaftssteuerpflicht. Auf-
grund fehlender Gewinnerzielungsabsicht ist der Zweckverband nicht gewerbesteuerpflichtig. 
Der Zweckverband unterliegt der Regelbesteuerung zur Umsatzsteuer gemäß § 16 bis 18 Um-
satzsteuergesetz. 
 
Der Zweckverband Wasserversorgung Hexental hat die Aufgabe, die für die Trinkwasserver-
sorgung erforderlichen organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen zu 
schaffen und aufrechtzuerhalten sowie die Versorgungsanlagen zu betreiben und die Wasser-
versorgung der Mitgliedsgemeinden zu gewährleisten. Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der 
Zweckverband kostendeckende Umlagen, ohne eine Gewinnerzielungsabsicht zu verfolgen. 
 
Die beigefügten Unterlagen für die Feststellung des (steuerlichen) Jahresabschlusses für das 
Wirtschaftsjahr 2019 zeigen einen Jahresüberschuss in Höhe von 9.849,73 Euro auf. Dieser 
wird zur Tilgung von Verlustvorträgen verwendet. Der verbleibende Verlustvortrag von 
29.314,74 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
keine 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des Zweckverbandes Wasserversorgung 
Hexental für das Wirtschaftsjahr 2019 in der beiliegenden Fassung fest. 
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Beschlussvorlage an die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur 

 

FESTSTELLUNG  
des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental 

für das Wirtschaftsjahr 2019 
 

 

Der Verbandsversammlung wird der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgelegt.  

 

Die Verbandsversammlung wird um folgende Beschlussfassung gebeten: 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird wie folgt festgestellt: 

 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 

1.1. Bilanzsumme  2.746.890,55 Euro 

1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf 

 - das Anlagevermögen  2.513.019,40 Euro 

 - das Umlaufvermögen  233.871,15 Euro 

1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf  

 - das Eigenkapital  1.089.205,69 Euro 

 - den Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 42.564,12 Euro 

 - die Rückstellungen  7.000,00 Euro 

 - die Verbindlichkeiten  1.608.120,74 Euro 

1.2. Jahresüberschuss  9.849,73 Euro 

1.2.1. Summe der Erträge  784.146,34 Euro 

1.2.2. Summe der Aufwendungen 774.296,61 Euro 

 
2. Ergebnisverwendung 

 Der Jahresüberschuss in Höhe von  9.849,73 Euro 

 wird zur Tilgung des Verlustvortrags von 39.164,47 Euro 

 verwendet. Der verbleibende Verlustvortrag in Höhe von 29.314,74 Euro 

 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
3. Dem Verbandsvorsitzenden und der Geschäftsführung 
 wird Entlastung erteilt. 

 

 

Merzhausen, ____________ ________________________________ 

  (Markus Rees, Verbandsvorsitzender) 

 

 

 

Die Verbandsversammlung hat in seiner Sitzung am  ____________  den Jahresabschluss 2019 festgestellt. 

 

 

 

Merzhausen, ____________ ________________________________ 

  (Markus Rees, Verbandsvorsitzender) 



 

Bericht über die Erstellung
des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2019

_________________________

Zweckverband
Wasserversorgung Hexental
Friedhofweg 11
79249 Merzhausen
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1. Erstellungsauftrag

1.1 Auftraggeber und Durchführung

Der gesetzliche Vertreter des

Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental,
Merzhausen

- nachfolgend "Zweckverband" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31.12.2019, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech nung
und An hang, zu erstellen und dabei die vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise auf ihre Plausi-
bili tät hin zu be ur teilen, um mit einer gewis sen Sicherheit ausschließen zu können, dass die vorgeleg ten Un-
terlagen nicht ord nungs gemäß sind. Die sen Auftrag ha ben wir in den Monaten Juli bis November 2021 un ter
Be achtung berufsstän discher Grundsätze durchge führt.

Die erbetenen Auskünfte wurden uns im Auftrag der Verbandsführung von der Leiterin des Rechnungs am tes
der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, Frau Doris Ebner, be reit will lig er teilt. 

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag dem Auftraggeber, der über die Aus übung aller mit
der Auf stel lung ver bun de ner Ges tal tungs mög lich kei ten und Rechtsakte zu ent schei den hatte. Unser Auftrag
zur Er stel lung des Jah res ab schlus ses umfass te kei ne über die Auf trags art hin aus ge hen den Tätigkeiten

1.2 Auftragsbedingungen / Haftung

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die die-
sem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuer bera-
tungsgesellschaften" in der Fassung vom November 2016 maßgebend, soweit keine hiervon abweichende
Ver ein ba rungen vorliegen. Vereinbarungsgemäß ist der Anspruch des Auftraggebers gegen uns auf Ersatz
eines fahr lässig verursachten Schadens - auch im Verhältnis zu Dritten - auf 1.000.000,00 € (eine Million
Euro) begrenzt.

2. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Wir haben den Jahresabschluss zum 31.12.2019 auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und
Bestands nachweise sowie den uns erteilten Auskünften unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des
Handels- und Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, des Eigenbetriebsgesetzes so-
wie der Be stim mun gen der Verbandssatzung erstellt.

Bei der Durchführung unseres Auftrages haben wir die "Verlautbarungen der Bundessteuerberaterkammer zu
den Grundsätzen über die Erstellung von Jahresabschlüssen" beachtet. Danach haben wir auf Grundlage der
Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den Jahresabschluss zu entwickeln. 

Zur Würdigung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Be-
fragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit gewisser Sicherheit ausschließen zu kön-
nen, dass die vorgelegten Unterlagen nicht ordnungsgemäß sind. Den Umfang der vorzunehmenden Plausi-
bilitätsbeurteilungen haben wir nach dem Grad der Wesentlichkeit und dem möglichen Fehlerrisiko festgelegt.
Art, Umfang und Ergebnis unserer Tätigkeiten haben wir in unseren Arbeitspapieren angemessen dokumen-
tiert.
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Unsere Tätigkeit beinhaltet neben der normentsprechenden Entwicklung des Jahresabschlusses aus den vor-
gelegten Unterlagen unter Berücksichtigung der erhaltenen Informationen sowie der vorgenommenen Ab-
schlussbuchungen auch die Beurteilung der Plausibilität der vorgelegten Unterlagen. 

3. Grundlagen des Jahresabschlusses

3.1 Anzuwendene Rechtsvorschriften

Der Jahresabschluss ist nach § 16 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) aufzustellen. Für
den Jah res ab schluss finden nach § 7 der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) die Vor-
schriften über den Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften des Dritten Buchs des HGB sinngemäß
An wen dung, so weit sich aus der EigB VO nichts an de res er gibt.

Die Bilanz und Gewinn- und Verlust rechnung sind entsprechend den Vorschriften der §§ 8 und 9 EigBVO ge-
gliedert.

3.2 Buchführung und Inventar

Für den Zweckverband besteht nach § 6 Abs. 1 EigBVO Buchführungs pflicht. Gemäß § 6 Abs. 2 EigBVO sind
die Vor schriften des Dritten Buchs des HGB über Buchfüh rung, In ven tar und Auf be wahrung sinn ge mäß anzu-
wen den, dabei findet § 257 Abs. 3 bis 5 HGB beim Zweck ver band nur auf Han dels briefe An wen dung.

Der Zweckverband erstellt eine Buchführung auf der Grundlage der Kameralistik, aus der mit Hilfe des Pro-
gramms Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung entwi-
ckelt wird.

Die Entwicklung des Anlagevermögens erfolgt mittels EDV-Anlagenbuchführung durch den Zweckverband.
Neben einer genauen Beschreibung des einzelnen Gegenstandes wird ein Nachweis über das Anschaffungs-
datum, den Anschaffungspreis sowie alle weiteren Verkehrszahlen, insbesondere die Abschreibungen ge-
führt. Der Anlagenspiegel gemäß § 10 Abs. 2 EigBVO wird mit Hilfe des Pro gramms ANLAG der DATEV e.G.
er stellt.

Die Buchführung enthält nach Angaben der Verbandsführung alle buchungspflichtigen Vorgänge. Bei der Er-
stellung des Jahresabschlusses hat sich nichts Gegenteiliges ergeben.

Das der Buchhaltung zugrunde liegende Inventar wurde sowohl im Wege der körperlichen Bestandsaufnah-
me als auch durch Buchinventur erstellt. Die auf den 31.12.2019 durchzuführende Inventur wurde von uns
nicht beob achtet. Organisatorische Vor be rei tun gen und Festlegungen von Durchführungsanweisungen wur-
den von uns ebenfalls nicht vorge nom men.

Die vorgelegten Bestandsnachweise ha ben wir in dem von uns erforderlich erscheinenden Umfang eingese-
hen.

3.3 Ausübung von Wahlrechten

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten
(Ansatz-, Be wer tungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Erstel-
lung des Jah resab schlusses. Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentschei dun-
gen haben wir im Rahmen unseres Auftrages nach den Vorgaben des Auftraggebers aus ge übt.

Einzelheiten über Art und Umfang der ausgeübten Wahlrechte sind im Anhang dargestellt.
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3.4 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Im Rahmen unserer Plausibilitätsbeurteilungen sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die
Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sprechen. Etwaig von uns er-
kannte Unrichtigkeiten wurden im Zuge der Erstellung berichtigt.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Erläuterungsteil aus führlich
dargestellt.

4. Ergebnis der Arbeiten und Bescheinigung

Der als Anlage zu diesem Bericht enthaltene Jahresabschluss des Zweckverbands Wasserversorgung He-
xental für das Geschäftsjahr 2019 wurde von uns gemäß § 16 EigBG nach den Regeln der Ei gen betriebs ver-
ordnung (EigBVO) des Landes Ba den-Württemberg und in ent sprechender Anwendung des Drit ten Bu ches
des HGB für große Kapitalgesellschaften sowie den anzuwendenden steuerlichen Vorschriften aufge stellt.

Entsprechend dem uns erteilten Auftrag haben wir die vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise
auf ihre Plausibilität geprüft.

Formale und materielle Gestaltungsmöglichkeiten wurden gemäß der Anweisung des Auftraggebers ausge-
übt.

Im Rahmen unserer Tätigkeiten haben sich keine Feststellungen ergeben, die als Einwendungen oder Ergän-
zungen in die Bescheinigung aufgenommen werden müssten.
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5. Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den in der Anlage beigefügten Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn-
und Ver lust rechnung sowie Anhang – des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental für das Geschäfts-
jahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 unter Be achtung der deutschen handels- und steuerrechtlichen Vor-
schrif ten und der ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auf-
tragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt ha ben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Würt-
tem berg lie gen in der Ver ant wor tung der ge setzlichen Vertreter des Zweckverbandes.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den
Grundsätzen für die Er stel lung von Jah resabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bi-
lanz und der Gewinn- und Ver lustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des In-
ven tars sowie der Vor ga ben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurtei-
lung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise ha ben wir Befragungen
und analytische Beurteilun gen vorgenommen, um mit einer ge wissen Si cher heit aus zuschließen, dass diese
nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstän de bekannt ge wor den, die gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf die ser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses
sprechen.

Gundelfingen, 26.11.2021

SENG & PARTNER

Lars Seng
Steuerberater
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II.  Erläuterungsteil
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1. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma: Zweckverband Wasserversorgung Hexental

Rechtsform: KdöR in der Rechtsform eines Zweckverbandes

Sitz: Merzhausen

Anschrift: Friedhofweg 11

 79249 Merzhausen

Gründung am: 20.03.1970

Satzung: gültig in der Fassung vom 25.07.2019

Aufgaben des Zweckverbandes: Die Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trinkwasser.

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Organe des Zweckverbandes: Organe sind nach § 7 der Verbandssatzung die Verbandsver-

sammlung und der Verbandsvorsitzende.

Verbandsversammlung: Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern

der Mitgliedsgemeinden sowie je angefangenen 2.500 Ein-

wohner einem Vertreter aus der Mitte des jewei ligen Ge-

meinderates. 

Vertreter der Mitgliedsgemeinden:

Gemeinde Au: Bürgermeister Jörg Kindel
 Gemeinderat Florian Schneider

Gemeinde Merzhausen: Bürgermeister Dr. Christian Ante
 Gemeinderat Ekkehard Mayer
 Gemeinderat Dr. Walter Witzel
 Gemeinderätin Dr. Ulrike Bernius

Gemeinde Sölden: Bürgermeister Markus Rees
 Gemeinderat Andreas Frei (bis 26.05.2019)
 Gemeinderat Dr. Stefan Göhring (ab 26.05.2019)

Gemeinde Wittnau: Bürgermeister Jörg Kindel
 Gemeinderat Klaus Dieter Trescher
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Verbandsvorsitz: Verbandsvorsitzender:
 Bürgermeister Markus Rees
  
 1. Stellvertetender Vorsitzender:
 Bürgermeister Christian Ante

 2. Stellvertretender Vorsitzender:
 Bürgermeister Jörg Kindel

Geschäftsführung: Die Geschäftsführung wird von Bediensteten der Ver wal-
tungsgemeinschaft Hexental wahrgenommen. 

 Im Ge schäftsjahr 2019 waren dies:

 Schriftführung: Marion Grot, Verwaltungsamtsinspektorin
 Rechnungsführung: Doris Ebner, Verwaltungsoberamtsrätin
 Kassenverwaltung: Moni ka Briem, Be schäftigte

Wesentliche Änderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag lagen nicht vor.

 

1.2 Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Freiburg-Land

Steuernummer: 07001/64500

Der Zweckverband unterliegt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 4 KStG der unbeschränkten Körperschaftsteu-
erpflicht.

Aufgrund fehlender Gewinnerzielungsabsicht ist der Zweckverband nicht gewerbesteuerpflichtig. 

Der Zweckverband unterliegt der Regelbesteuerung zur Umsatzsteuer gemäß §§ 16 - 18 UStG.

 

1.3 Wirtschaftliche Verhältnisse

1.3.1 Allgemeines

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die für die Trinkwasserversorgung erforderlichen organisatorischen,
technischen und finanziellen Voraussetzungen zu schaffen und aufrechtzuerhalten sowie die Versorgungsan-
lagen zu betreiben und die Wasserversorgung der Mitgliedsgemeinden zu gewährleisten. Auf Antrag und
Kostentragung einer Mitgliedsgemeinde kann der Zweckverband Aufgaben der Wassergewinnung überneh-
men. Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der Zweckverband kostendeckende Umlagen, ohne eine Gewinn-
erzielungsabsicht zu verfolgen.
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1.3.2 Personal

Im Geschäftsjahr waren beim Zweckverband durchschnittlich 3 Wassermeister beschäftigt (im Vorjahr: 3).

Geschäftsführung und Verwaltung werden von Be diensteten der Verwaltungsgemeinschaft Hexental wahrge-
nom men.

1.3.3 Vermögenslage

Die aus der Bilanz zum 31.12.2019 abgeleitete Darstellung der Vermögenslage des Zweckverbandes lässt
sich im Ver gleich zum vorherigen Bilanzstichtag folgendermaßen darstellen:

Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31.12.2019 31.12.2018 d. Vorjahr in

TEuro % TEuro % TEuro %

AKTIVA

Immaterielles Anlagevermögen 10,6 0,4 22,2 0,7 -11,6 -52,3
Sachanlagen 2.502,3 91,1 2.709,0 87,3 -206,7 -7,6
Finanzanlagen 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Forderungen 15,4 0,6 32,0 1,0 -16,6 -51,9
Sonstige Vermögensgegenstände 149,2 5,4 204,4 6,6 -55,2 -27,0
Flüssige Mittel/Wertpapiere 69,2 2,5 135,3 4,4 -66,1 -48,9

Summe Aktiva 2.746,9 100,0 3.102,9 100,0 -356,0 -11,5

 

Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31.12.2019 31.12.2018 d. Vorjahr in

TEuro % TEuro % TEuro %

PASSIVA

Eigenkapital 1.089,2 39,7 1.012,9 32,6 76,3 7,5
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 42,6 1,6 45,5 1,5 -2,9 -6,4
Rückstellungen 7,0 0,3 7,0 0,2 0,0 0,0
Kreditverbindlichkeiten 1.378,6 50,2 1.667,4 53,7 -288,8 -17,3
Lieferverbindlichkeiten 59,4 2,2 45,9 1,5 13,5 29,4
Sonstige Verbindlichkeiten 170,1 6,2 324,2 10,4 -154,1 -47,5

Summe Passiva 2.746,9 100,0 3.102,9 100,0 -356,0 -11,5
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Forderungsspiegel

Art der Forderung zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2019  < 1 Jahr > 1 Jahr

TEuro TEuro TEuro

aus Lieferungen und Leistungen 15,4 15,4 0,0
gegenüber Verbandsgemeinden 0,0 0,0 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 149,2 149,2 0,0

Summe 164,6 164,6 0,0

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2019 < 1 J. > 1 J.

TEuro TEuro TEuro

gegenüber Kreditinstituten 1.378,6 1,8 1.376,8
aus Lieferungen und Leistungen 59,4 59,4 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 170,1 170,1 0,0

Summe 1.608,1 231,3 1.376,8
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1.3.4 Ertragslage

Die Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

01.01. 01.01. Änderung ggü.
31.12.2019 31.12.2018 d. Vorjahr in

TEuro % TEuro % TEuro %

Umsatzerlöse 773,7 100,0 607,0 100,0 166,7 27,5

= Gesamtleistung 773,7 100,0 607,0 100,0 166,7 27,5
+ sonst.betriebl.Erträge 10,4 1,3 1,3 0,2 9,1 700,0
- Materialaufwand 226,5 29,3 118,3 19,5 108,2 91,5
- Personalaufwand 168,7 21,8 165,3 27,2 3,4 2,1
- Abschreibungen 186,2 24,1 186,5 30,7 -0,3 -0,2
- sonst.betriebl.Aufwand 162,2 21,0 103,0 17,0 59,2 57,5
- Finanzaufwand 30,6 4,0 36,2 6,0 -5,6 -15,5
- sonstige Steuern 0,0 0,0 0,5 0,1 -0,5 -100,0

= Jahresergebnis 9,8 1,3 -1,4 0,0 11,2 800,0

 

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren in 2019 betrugen Euro
93.813,84 ge gen über Euro 82.644,56 im Vergleichszeitraum 2018 (+13,5 %).

An Aufwendungen für bezogene Leistungen fielen im Berichtszeitraum Euro 132.652,22 an. Im Vorjahr be lief
sich der entsprechende Wert auf Euro 35.632,02 (+272,3 %).

Die Löhne und Gehälter 2019 betrugen 130.233,79 Euro gegenüber 127.250,48 Euro im Vergleichszeitraum
2018. Dies ent spricht einer Steigerungsrate von 2,3 % und einem absoluten Anstieg von 2.983,31 Euro.

An sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung fielen im Berichts jahr
2019 38.475,72 Euro an. In 2018 belief sich der entsprechende Wert auf 38.011,27 Euro. Der Betrag der ab-
so lu ten Er hö hung in Höhe von 464,45 Euro entspricht einer Steigerungsrate von 1,2 %.
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2. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

013500 EDV-Software 10.586,84 22.154,25

10.586,84 22.154,25

Summe immaterielle
Vermögensgegenstände 10.586,84 Euro

Vorjahr: 22.154,25 Euro

 

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

021030 Unbebaute Grundstücke 0,00 9.740,50
022000 Grundstücksgleiche Rechte 16.900,19 15.149,31
039500 Hof- und Wegebefestigungen 60.927,63 64.606,12

77.827,82 89.495,93
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2. technische Anlagen und
Maschinen

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

040010 Gewinnungsanlagen 192.599,14 241.590,21
040044 Speicheranlagen 1.766.964,35 1.892.446,13
040050 Leitungsnetz und Hausanschlüsse 351.647,57 370.505,86
040056 Steuerungsanlagen 66.693,06 74.090,73
040072 Maschinen und technische Anlagen 6,00 6,00

2.377.910,12 2.578.638,93

3. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

050030 Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.318,77 22.213,17
052000 Fahrzeuge 17.450,39 18.651,47

34.769,16 40.864,64

4. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

078530 Anlagen im Bau 11.825,46 0,00

11.825,46 0,00

Summe Sachanlagen 2.502.332,56 Euro
Vorjahr: 2.708.999,50 Euro
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III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

082000 Beteiligungen 100,00 100,00

100,00 100,00

Summe Finanzanlagen 100,00 Euro
Vorjahr: 100,00 Euro

Summe Anlagevermögen 2.513.019,40 Euro
Vorjahr: 2.731.253,75 Euro

 

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

121000 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung 15.449,45 31.962,00
122500 Forderg.a. Lieferungen/Leistungen g.1 J 3.824,42 3.824,42
124700 Einzelwertberichtigung Forderung(g.1J) -3.824,42 -3.824,42

15.449,45 31.962,00
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2. sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

130010 Ford. L+L gg. Gemeinde Au 8.820,20 13.319,09
130011 Ford. L+L gg. Gemeinde Merzhausen 24.138,65 19.951,52
130012 Ford. L+L gg. Gemeinde Sölden 29.696,66 29.981,35
130013 Ford. L+L gg. Gemeinde Wittnau 82.101,99 123.557,23
135000 Mietkaution Werkstatt 3.096,00 3.096,00
384000 Umsatzsteuer laufendes Jahr 1.333,79 14.459,54

149.187,29 204.364,73

 

II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

181000 Sparkasse Freiburg-Ndl.Breisgau 13509684 69.234,41 135.318,45

69.234,41 135.318,45

Summe Aktiva 2.746.890,55 Euro
Vorjahr: 3.102.898,93 Euro
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PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

290000 Gemeinde Au 148.828,90 134.223,85
290001 Gemeinde Merzhausen 495.068,60 455.825,24
290002 Gemeinde Sölden 40.568,53 34.225,07
290003 Gemeinde Wittnau 62.219,43 55.921,44

746.685,46 680.195,60

 

II. Kapitalrücklage

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

292000 Kapitalrücklage 371.834,97 371.834,97

371.834,97 371.834,97

 

III. Verlustvortrag

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

297800 Verlustvorträge -39.164,47 -37.770,71

-39.164,47 -37.770,71

 

IV. Jahresüberschuss

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

Jahresüberschuss 9.849,73 -1.393,76

9.849,73 -1.393,76
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B. Sonderposten für Zuschüsse
und Zulagen

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

299900 Sonderposten für Zuschüsse u. Zulagen 42.564,12 45.473,42

42.564,12 45.473,42

 

C. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

309500 Rückstellungen für Jahresabschlusskosten 7.000,00 7.000,00

7.000,00 7.000,00

 

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

317000 L-Bank 9100241053 73.210,00 79.582,00
317001 L-Bank 9100241061 59.910,00 65.122,00
317100 Investitionsbank SHL 5337160012 88.846,17 112.159,35
317200 Sparkasse Freiburg 6001156689 73.523,46 76.796,97
317201 Sparkasse Freiburg 6000937184 96.032,70 108.721,67
317202 Sparkasse Freiburg 6000937689 82.691,98 90.447,21
317203 Sparkasse Freiburg 6001258257 329.632,23 347.110,48
317204 Sparkasse Freiburg 6001358009 213.700,00 244.800,00
317205 Sparkasse 6001433931 187.407,00 217.320,00
317500 DG Hyp. Bank 3019146400 171.884,16 239.553,28
317501 DG Hyp. Bank 3019146401 0,00 82.995,92
318500 Abgrenzung Kreditzinsen 1.761,65 2.815,96

1.378.599,35 1.667.424,84
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2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

331000 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 59.404,70 45.936,65

59.404,70 45.936,65

3. sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

350010 Vblk. L+L gg. Gemeinde Au 33.518,83 27.479,92
350011 Vblk. L+L gg. Gemeinde Merzhausen 89.831,40 159.700,07
350012 Vblk. L+L gg. Gemeinde Sölden 17.788,90 30.496,42
350013 Vblk. L+L gg. Gemeinde Wittnau 24.571,34 101.598,54
373000 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 2.568,47 2.265,26
374000 Verbindlichk. Sozialversicherung 360,88 0,00
374100 Verbindlichk. Versorgungskasse 163,60 0,00
374500 Verbindlichk. Berufsgenossenschaft 1.313,27 2.657,71

170.116,69 324.197,92

Summe Passiva 2.746.890,55 Euro
Vorjahr: 3.102.898,93 Euro
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2.2 Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

2019 2018
Euro Euro

400031 Wasserverkauf 7% USt 65.418,89 54.284,54
400035 Verwalt.- u. Betriebskost.Umlage 19% USt 367.572,60 240.208,74
400036 Abschreibungs- u. Zinsumlage 19% USt 214.982,36 221.442,23
400038 Auflösung Sonderposten 2.909,30 1.697,09
400091 Ersatz von Sachausgaben 19% USt 10.076,27 16.874,01
400092 Kostenersätze von Gemeinden 19% USt 66.274,98 70.543,50
400093 Sonstige Erlöse 19 % USt 44.000,00 0,00
486200 Erlöse Vermietung u.Verpachtung 19% USt 2.500,17 1.920,00

773.734,57 606.970,11

2. Gesamtleistung 773.734,57 Euro
Vorjahr: 606.970,11 Euro

3. sonstige betriebliche
Erträge

a) Erträge aus dem Abgang von
Gegenständen des Anlage-
vermögens und aus Zuschrei-
bungen zu Gegenständen des
Anlagevermögens

2019 2018
Euro Euro

484500 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt 672,27 0,00
484900 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn 9.740,50 0,00
485500 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG -1,00 0,00

10.411,77 0,00

b) übrige sonstige betriebliche
Erträge

2019 2018
Euro Euro

497000 Versich.entschädigung, Schadenersatz 0,00 1.343,25

0,00 1.343,25
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4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren

2019 2018
Euro Euro

510100 Wasserbezug 52.710,54 55.282,62
510500 Strombezug 35.771,59 21.664,60
510800 Kleingeräte, -ausstattung, -einrichtung 5.331,71 5.697,34

93.813,84 82.644,56

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen

2019 2018
Euro Euro

590300 Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen 126.209,19 28.174,77
590500 Wasseruntersuchung 6.443,03 7.457,25

132.652,22 35.632,02

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

2019 2018
Euro Euro

600000 Vergütung der Beschäftigten 128.695,79 125.738,48
603100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1.538,00 1.512,00

130.233,79 127.250,48
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b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für
Altersversorgung und
für Unterstützung

2019 2018
Euro Euro

611000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 26.198,76 24.792,84
612000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 1.313,27 2.657,71
615000 Beiträge zur Versorgungskasse 10.959,69 10.556,72
615100 Beihilfen, Unterstützung 4,00 4,00

38.475,72 38.011,27

6. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen

2019 2018
Euro Euro

620000 Abschreibung immaterielle VermG 11.567,41 11.567,41
622000 Abschreibungen auf Sachanlagen 169.013,13 170.062,25
622100 Abschreibungen auf Gebäude 4.413,30 3.629,68
622200 Abschreibungen auf Kfz 1.200,08 1.200,08

186.193,92 186.459,42

7. sonstige betriebliche
Aufwendungen

a) Raumkosten

2019 2018
Euro Euro

631000 Miete Büro und Werkstatt 27.453,80 29.109,88
632500 Gas, Strom, Wasser 895,03 401,37
633000 Reinigung 2.062,80 1.620,00
634500 Sonstige Raumkosten 12.015,49 6.255,24

42.427,12 37.386,49
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b) Versicherungen, Beiträge
und Abgaben

2019 2018
Euro Euro

640000 Versicherungen 9.857,40 9.347,39
642000 Mitgliedsbeiträge 614,08 561,53

10.471,48 9.908,92

c) Fahrzeugkosten

2019 2018
Euro Euro

650000 Fahrzeugkosten 6.706,07 5.802,27
652000 Kfz-Versicherungen 1.512,18 1.174,58
656000 Mietleasing Kfz 6.147,34 2.940,00

14.365,59 9.916,85

d) verschiedene betriebliche
Kosten

2019 2018
Euro Euro

630010 Dienst- und Schutzkleidung 1.560,79 662,78
630050 Verwaltungskostenbeitrag 28.482,83 27.844,91
680500 Post- und Fernmeldegebühren 2.090,98 2.110,49
681500 Bürobedarf 911,33 346,47
682100 Aus- und Fortbildungskosten 770,00 2.736,00
682500 Sachverst.-, Rechts- u. Beratungskosten 11.064,85 10.907,50
685000 Sonstige Verwalt.- und Betriebskosten 1.438,89 990,76
685500 Nebenkosten des Geldverkehrs 205,08 191,63

46.524,75 45.790,54
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e) Verluste aus dem Abgang
von Gegenständen des
Anlagevermögens

2019 2018
Euro Euro

689500 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV 48.455,52 0,00

48.455,52 0,00

8. Zinsen und ähnliche
Aufwendungen

2019 2018
Euro Euro

732000 Zinsen für Bankkredite 30.643,42 36.204,83

30.643,42 36.204,83

9. Ergebnis nach Steuern 9.888,97 Euro
Vorjahr: 892,02- Euro

10. sonstige Steuern

2019 2018
Euro Euro

768000 Grundsteuer -160,75 160,75
768500 Kfz-Steuern 199,99 340,99

39,24 501,74

11. Jahresüberschuss

2019 2018
Euro Euro

Jahresüberschuss 9.849,73 -1.393,76

9.849,73 -1.393,76
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AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 10.586,84 22.154,25

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken 77.827,82 89.495,93

2. technische Anlagen und
Maschinen 2.377.910,12 2.578.638,93

3. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 34.769,16 40.864,64

4. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau 11.825,46 0,00

2.502.332,56 2.708.999,50

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 100,00 100,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 15.449,45 31.962,00

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 746.685,46 680.195,60

II. Kapitalrücklage 371.834,97 371.834,97

III. Verlustvortrag 39.164,47- 37.770,71-

IV. Jahresüberschuss 9.849,73 1.393,76-

B. Sonderposten für Zuschüsse
und Zulagen 42.564,12 45.473,42

C. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 7.000,00 7.000,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 1.378.599,35 1.667.424,84
- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr
Euro 1.761,65 (Euro 2.815,96)

- davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr
Euro 1.376.837,70 
(Euro 1.664.608,88)

2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 59.404,70 45.936,65
- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr
Euro 59.404,70 
(Euro 45.936,65)

31.962,00
Übertrag 15.449,45 2.513.019,40 2.731.253,75

1.713.361,49
Übertrag 1.438.004,05 1.138.769,81 1.065.339,52
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AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

Übertrag 15.449,45 2.513.019,40 2.731.253,75
31.962,00

Übertrag 1.438.004,05 1.138.769,81 1.065.339,52
1.713.361,49

2. sonstige Vermögensgegenstände 149.187,29 204.364,73
164.636,74 236.326,73

II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 69.234,41 135.318,45

3. sonstige Verbindlichkeiten 170.116,69 324.197,92
1.608.120,74 2.037.559,41

- davon aus Steuern
Euro 2.568,47 (Euro 2.265,26)

- davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
Euro 1.837,75 (Euro 2.657,71)

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 170.116,69 
(Euro 324.197,92)

2.746.890,55 3.102.898,93 2.746.890,55 3.102.898,93
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Anschaffungskosten/Herstellungskosten Kumulierte Buchwerte AbschreibungenZuschreibungen
01.01.2019 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2019 Abschreibungen 31.12.2019 31.12.2018

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.586,84 22.154,25 0,00 0,00

Summe immaterielle
Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.586,84 22.154,25 0,00 0,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.827,82 89.495,93 0,00 0,00

2. technische Anlagen und
Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.377.910,12 2.578.638,93 0,00 0,00

3. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.769,16 40.864,64 0,00 0,00

4. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.825,46 0,00 0,00 0,00

Summe Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.502.332,56 2.708.999,50 0,00 0,00

III. Finanzanlagen

Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Summe Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Summe Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.513.019,40 2.731.253,75 0,00 0,00
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Geschäftsjahr Vorjahr
Euro % Euro

1. Umsatzerlöse 773.734,57 100,00 606.970,11

2. Gesamtleistung 773.734,57 100,00 606.970,11

3. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-

vermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des
Anlagevermögens 10.411,77 1,35 0,00

b) übrige sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 1.343,25
10.411,77 1,35 1.343,25

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für

bezogene Waren 93.813,84 12,12 82.644,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 132.652,22 17,14 35.632,02

226.466,06 29,27 118.276,58

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 130.233,79 16,83 127.250,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und

für Unterstützung 38.475,72 4,97 38.011,27
168.709,51 21,80 165.261,75

- davon für Altersversorgung Euro 10.963,69 (Euro 10.560,72)

6. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens und Sachanlagen 186.193,92 24,06 186.459,42

7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten 42.427,12 5,48 37.386,49
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 10.471,48 1,35 9.908,92
c) Fahrzeugkosten 14.365,59 1,86 9.916,85
d) verschiedene betriebliche Kosten 46.524,75 6,01 45.790,54
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-

vermögens 48.455,52 6,26 0,00
162.244,46 20,97 103.002,80

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 30.643,42 3,96 36.204,83

9. Ergebnis nach Steuern 9.888,97 1,28 892,02-

10. sonstige Steuern 39,24 0,01 501,74

11. Jahresüberschuss 9.849,73 1,27 1.393,76-
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1. Allgemeine Angaben

Der Zweckverband Wasserversorgung Hexental, Merzhausen (im Folgenden "Zweckverband") ist ei ne Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts.

Der Zweckverband hat entsprechend § 16 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden des Landes
Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) für das Wirtschaftsjahr 2019 einen Jah res ab schluss nach
den Re gel der Ei gen betriebs ver ordnung (EigBVO) des Landes Ba den-Württemberg und in ent sprechen der
Anwendung des Dritten Bu ches des HGB für große Ka pi talge sellschaften sowie den anzuwendenden steuerli-
chen Vorschriften aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 

2. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die vorliegende Gliederung des Jahresabschlusses enthält gegenüber der Gliederung nach HGB fol gende
Besonderheiten:

Die vorliegende Gliederung basiert auf den speziellen Gliederungsvorschriften für Eigenbetriebe (§§ 8 und 9
EigBVO).

 

3. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei den Bilanzposten wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Ab nutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit ab nutzbar,
um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Für die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens-
gegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. 

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.



ANHANG
für das Geschäftsjahr 2019

Zweckverband Wasserversorgung Hexental Anlage 4 / Seite 2

S E N G  &  P A R T N E R
STEUERBERATER   RECHTSANWALT

Umlaufvermögen

Die Forderungen wurden zum Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzel wertbe-
richtigungen berücksichtigt. Gründe für eine Pauschalwertberichtigung liegen nicht vor.

Verbindlichkeiten / Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden
alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We-
sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.

 

4. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung

 

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens und die Geschäfts jah res abschreibung je Posten
der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Art der Forderung zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2019  < 1 Jahr > 1 Jahr

TEuro TEuro TEuro

aus Lieferungen und Leistungen 15,4 15,4 0,0
an Verbandsgemeinden 0,0 0,0 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 149,2 149,2 0,0

Summe 164,6 164,6 0,0



ANHANG
für das Geschäftsjahr 2019

Zweckverband Wasserversorgung Hexental Anlage 4 / Seite 3

S E N G  &  P A R T N E R
STEUERBERATER   RECHTSANWALT

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen überwiegend aus am Bilanzstichtag noch of fe nen
Rech nun gen für Wasserverkauf und Kostenersätze.

Bei den Forderungen gegenüber Verbandsgemeinden handelt es sich überwiegend um Forderungen aus
Was server kauf und Personalkostenersatz.

Die sonstigen Vermögensgegenständen bestehen aus Schadenersatz, Mietkaution und Körperschaftsteuer-
rück for de rung.

Eigenkapital

Das Eigenkapital des Zweckverbandes stellt sich wie folgt dar: 31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

Gezeichnetes Kapital 746.685,46 680.195,60
Kapitalrücklage 371.834,97 371.834,97
Verlustvortrag -39.164,47 -37.770,71
Jahresüberschuss 9.849,73 -1.393,76

Summe Eigenkapital 1.089.205,69 1.012.866,10

Sonstige Rückstellungen

Für Jahresabschlusskosten wurde eine Rückstellung in Höhe von 7.000,00 € (Vorjahr 7.000,00 €) ge bil det.

 

Verbindlichkeiten / Sicherungsrechte

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2019

< 1 J. > 5 J.
TEuro TEuro TEuro

gegenüber Kreditinstituten 1.378,6 1,8 1.376,8
aus Lieferungen und Leistungen 59,4 59,4 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 170,1 170,1 0,0

Summe 1.608,1 231,3 1.376,8
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Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich überwiegend um langfristige Dar lehen
verschiedener Kreditinstitute, die zur Herstellung und zum Ausbau der Versorgungsanlagen in Anspruch ge-
nommen wurden. Sie sind durch Briefgrundschulden gesichert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen überwiegend aus am Bilanzstichtag noch of-
fenen Rechnungen für die Herstellung, den Ausbau und die Bewirtschaftung der Versorgungs anlagen. Sie
sind in branchenüblichem Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinden handelt es sich um Rückzahlungen von Verbands-
umlagen sowie um Wassergebühren.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen aus Lohn- und Kirchen steu er sowie Berufsgenossenschaftsbeiträ-
gen.

 

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind u.a. die satzungsgemäß von den Verbandsgemeinden zu erhebenden Umlagen
ent hal ten.

Im Einzelnen sind dies: 31.12.2019 31.12.2018
Euro Euro

Verwaltungs- und Betriebskostenumlage 367.572,60 240.208,74
Abschreibungs- und Zinsumlage 214.982,36 221.442,23

Summe Verbandsumlagen 582.554,96 461.650,97
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5. Sonstige Angaben

Organe

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Ein Auf sichtsrat
bzw. Verwaltungsrat besteht nicht.

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden sowie je angefan gene
2.500 Einwohner einem Vertreter aus der Mitte des jeweiligen Gemeinderates.

Der Verbandsversammlung bestand 2019 aus folgenden Vertretern der Mitgliedsgemeinden:

Gemeinde Au: Bürgermeister Jörg Kindel
 Gemeinderat Florian Schneider

Gemeinde Merzhausen: Bürgermeister Dr. Christian Ante
 Gemeinderat Ekkehard Mayer
 Gemeinderat Dr. Walter Witzel
 Gemeinderätin Dr. Ulrike Bernius

Gemeinde Sölden: Bürgermeister Markus Rees
 Gemeinderat Andreas Frei (bis 26.05.2019)
 Gemeinderat Dr. Stefan Göhring (ab 26.05.2019)

Gemeinde Wittnau: Bürgermeister Jörg Kindel
 Gemeinderat Klaus Dieter Trescher 

Verbandsvorsitz

Den Vorsitz im Berichtsjahr führten:

 Verbandsvorsitzender:  Bürgermeister Markus Rees

 1. Stellvertreter: Bürgermeister Dr. Christian Ante

 2. Stellvertreter Bürgermeister Jörg Kindel

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wird von Bediensteten der Ver wal tungsgemeinschaft Hexental wahrgenommen. 
Im Ge schäftsjahr 2019 waren dies:

 Schriftführung:  Marion Grot, Verwaltungsamtsinspektorin
 Rechnungsführung: Doris Ebner, Verwaltungsoberamtsrätin
 Kassenverwaltung: Monika Briem, Beschäftigte
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Jahresergebnis und Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Verbandsversammlung vor, den Jahresüberschuss 2019 in Höhe von Euro
9.849,73 mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von Euro 39.164,47 zu verrechnen und den verblei-
benden Verlustvortrag von Euro 29.314,74 auf neue Rech nung vorzutragen.

Merzhausen, 

______________________________
Markus Rees
Verbandsvorsitzender
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Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Verbandsversammlung wird der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgelegt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wird wie folgt festgestellt:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1. Bilanzsumme  2.746.890,55 Euro

1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf

 - das Anlagevermögen  2.513.019,40 Euro

 - das Umlaufvermögen  233.871,15 Euro

1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf 

 - das Eigenkapital  1.089.205,69 Euro

 - den Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 42.564,12 Euro

 - die Rückstellungen  7.000,00 Euro

 - die Verbindlichkeiten  1.608.120,74 Euro

1.2. - Jahresüberschuss  9.849,73 Euro

1.2.1. Summe der Erträge  784.146,34 Euro

1.2.2. Summe der Aufwendungen 774.296,61 Euro

2. Ergebnisverwendung

 Der Jahresüberschuss in Höhe von  9.849,73 Euro

 wird zur Tilgung des Verlustvortrag von 39.164,47 Euro

 verwendet. Der verbleibende Verlustvortrag in Höhe von  29.314,74 Euro

 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Dem Verbandsvorsitzenden und der Geschäftsführung 

 wird Entlastung erteilt.

Die vorstehenden Angaben zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgen als Beschlussvorlage und

unter dem Vor be halt der noch aus stehenden Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung.
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Allgemeine Auftragsbedingungen 
für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften 

 
(Stand: November 2016) 

 
 
Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im 
Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist. 
 
1. Umfang und Ausführung des Auftrags 
(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen 

ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt. 
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform. 
(3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die 

Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen. 
(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der 

Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, 
insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen. 

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der 
Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater 
im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet. 
 

2. Verschwiegenheitspflicht 
(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis 

gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters. 

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater 
ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information 
und Mitwirkung verpflichtet ist. 

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt. 
(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters 

erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit 
einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte genommen wird. 
 

3. Mitwirkung Dritter 
Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unternehmen heranzuziehen. Bei der 
Heranziehung fachkundiger Dritter und datenverarbeitender Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese sich zur Verschwiegenheit 
entsprechend Ziff. 2 Abs. 1 verpflichten. Der Steuerberater haftet unter keinen Umständen für die Leistungen der Herangezogenen; bei den Herangezogenen 
handelt es sich haftungsrechtlich nicht um Erfüllungsgehilfen des Steuerberaters. Hat der Steuerberater die Beiziehung eines von ihm namentlich benannten 
Dritten angeregt, so haftet der lediglich für eine ordnungsgemäße Auswahl des Herangezogenen. 
 

3.a Elektronische Kommunikation, Datenschutz 
(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers und von dessen Mitarbeitern, im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu 

erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen. 
(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. 

Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür 
Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.  

(3) Soweit der Auftraggeber dem Steuerberater einen Telefaxanschluss oder eine E-Mail-Adresse mitteilt, erklärt er sich bis auf Widerruf oder ausdrückliche 
anderweitige Weisung damit einverstanden, dass der Steuerberater ihm ohne Einschränkungen über jene Kontaktdaten mandatsbezogene Informationen 
zusendet. Der Auftraggeber sichert zu, dass nur er oder von ihm beauftragte Personen Zugriff auf das Empfangs-/Sendegerät bzw. den E-Mail-Account haben 
und dass er dortige Sendungseingänge regelmäßig überprüft. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Steuerberater darauf hinzuweisen, wenn Einschränkungen 
bestehen, etwa das Empfangs-/Sendegerät bzw. der E-Mail-Account nur unregelmäßig auf Sendungseingänge überprüft wird oder Einsendungen nur nach
vorheriger Ankündigung gewünscht werden. Der Steuerberater übernimmt keine Haftung für die Sicherheit der mit unverschlüsselten E-Mails übermittelten 
Daten und Informationen und haftet auch nicht für die dem Auftraggeber deshalb ggf. entstehenden Schäden. Soweit der Auftraggeber zum Einsatz von 
Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren die technischen Voraussetzungen besitzt und deren Einsatz wünscht, teilt er dies dem Steuerberater 
rechtzeitig mit; damit einhergehende Kosten des Steuerberaters (bspw. zur Anschaffung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) trägt der 
Auftraggeber. 

 
4. Mängelbeseitigung 
(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das 

Recht – wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i.S.d. §§ 611, 675 BGB handelt –, die Nachbesserung durch den Steuerberater 
abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird. 

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der 
Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel 
darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen 
des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen. 

 
5. Haftung 
(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus mehreren 

Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 1.000.000,00 € (in Worten: eine Million €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung 
bezieht sich allein auf einfache Fahrlässigkeit. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung 
ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die 
gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der 
Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch 
die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozietät/Partnerschaft eintretende Sozien/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, 
soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche 
Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit nicht ausdrücklich anders geregelt 
– unberührt. 

(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem 
Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle. 
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6. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers 
(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem 

Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem 
Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für 
die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters 
zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten. 

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte. 
(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem 

Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt. 
(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des 

Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem 
vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme 
nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an 
den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht. 

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater 
angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des 
Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des 
verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht. 
 

7. Urheberrechtsschutz 
Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen 
außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig. 

 
8. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung 
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der 

Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die 
Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der 
Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV). 

(2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls 
die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB). 

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 
(4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte 

Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss 
eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber 
Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können. 

 
9. Beendigung des Vertrags 
(1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den 

Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung. 
(2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i.S.d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, 

es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall 
hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist. 

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen 
durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf). 

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der 
Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit 
Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen. 

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten 
Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der 
Festplatte zu löschen. 

(6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen. 
(7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall 

hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform. 
 
10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen 
(1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon 

vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber 
dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist. 

(2) Handakten i.S.v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten 
hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift 
erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3 StBG). 

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer 
angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen 
und zurückbehalten. 

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die 
Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG). 

 
11. Sonstiges 

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des 
Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ansonsten die berufliche 
Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG). 

 
12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit 

Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht 
berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt. 
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Sachverhalt: 
 
Die Verbandsversammlung hat am 8. Dezember 2016 beschlossen, das Neue Kommunale 
Haushalts- und Rechnungswesen zum 1. Januar 2020 einzuführen. Im Vordergrund steht hier-
bei die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz. Diese gibt ein entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Schuldenlage des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental wieder und dient als 
Grundlage für die Erstellung zukünftiger Jahresabschlüsse. Daher war es im Umstellungspro-
zess notwendig, die im Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und Schulden zu erfas-
sen und zu bewerten. Im Ergebnis weist die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2020 eine Bilanz-
summe von 2.771.459,38 Euro auf. 
 
Hierbei waren folgende Rahmenbedingungen zu beachten: 
 

 Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) 
 Vorrangige Beachtung der in der GemO und GemHVO enthaltenen spezifischen Vorga-

ben gegenüber den GoB 
 Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 

und Schuldenlage 
 Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zu den Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten vermindert um die Abschreibungen zum Stichtag 1. Januar 2020 in die Eröff-
nungsbilanz übernommen. 

 
Die Eröffnungsbilanz, die einzelnen Bilanzpositionen sowie die Bilanzierungsregeln und Bewer-
tungsgrundsätze sind in den beigefügten Unterlagen erläutert. Die Verbandsversammlung hat 
über die Aufstellung der Eröffnungsbilanz Beschluss zu fassen. Die Eröffnungsbilanz ist nach 
Beschlussfassung öffentlich bekannt zu machen. 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental beschließt die 
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1. Januar 2020. 
 
Anlagen 
Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental 

BERATUNGSVORLAGE 
 
Aktenzeichen: 902.05:7-20.10 
Sachbearbeiter: 
Telefon: 

Doris Ebner 
0761 40161-40 

E-Mail: ebner@merzhausen.de 
 

TOP 3 
Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental zum 1. Januar 2020 
 
 
Gremium: Sitzung: Sitzungstag: 

Verbandsversammlung Verwaltungsgemeinschaft Hexental öffentlich 08.12.2016 
Verbandsversammlung Verwaltungsgemeinschaft Hexental öffentlich 19.09.2018 
Verbandsversammlung Verwaltungsgemeinschaft Hexental öffentlich 24.03.2022 
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Abs.  Absatz 

ähnl.  ähnlich 

AHK  Anschaffungs- und Herstellungskosten 

ausgl.pfl. ausgleichspflichtig 

BauGB Baugesetzbuch 

BGV  Badischer Gemeindeversicherungsverband 

bspw.  beispielsweise 

bzw.  beziehungsweise 

DG HYP Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank 

EUR  Euro 

FlSt.  Flurstück 

gem.  gemäß 

GemHVO  Gemeindehaushaltsverordnung 

GemO  Gemeindeordnung 

i.V.m.  in Verbindung mit 

KAG  Kommunalabgabengesetz 

KfW  Kreditanstalt für Wiederaufbau 

KVBW  Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg 

Mio.  Millionen 

NKHR  Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen 

Nr.  Nummer 

qm  Quadratmeter  
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Vorwort 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

  

seit einigen Jahren befindet sich die öffentliche Verwaltung in Baden-Württemberg in einem 

Umstellungsprozess. Outputorientierung, Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit und 

Transparenz sind nur einige der Schlagworte, die die Verwaltung der Zukunft beschreiben. 

Kernstück dieses Reformprozesses ist die Überleitung des bisher kameralen 

Rechnungswesens hin zur kommunalen Doppik, dem Neuen Kommunalen Haushalts- und 

Rechnungswesen (NKHR).  

  

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen soll erstmals die finanzielle 

Situation des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental vollständig dargestellt werden. 

Neben den bekannten zahlungswirksamen Größen Einnahmen und Ausgaben, wird erstmals 

auch der zahlungsunwirksame Ressourcenverbrauch, wie beispielsweise die laufende 

Abschreibung bei Sachvermögen, dargestellt. 

  

Die vollständige Erfassung und Bewertung des Vermögens des Zweckverbandes war ein 

wesentlicher Schritt hin zur Umsetzung des NKHR. Die Festlegung der Teilhaushalte, die 

Verabschiedung des ersten doppischen Haushaltsplans 2020 und die Umstellung der 

Kassengeschäfte auf die kommunale Doppik folgten. 

  

Mit der nun vorliegenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 findet die Umstellung auf das 

NKHR seinen Abschluss. Dieser Bericht erläutert die einzelnen Bilanzpositionen und ist 

Beschlussgrundlage.  

 

 

 

 

 

Markus Rees 

Verbandsvorsitzender  
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1 Grundlagen des NKHR 

 

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens brachte 

grundlegende Veränderungen für die Kommunen und Zweckverbände in Baden-Württemberg 

mit sich. Eine der wesentlichsten Neuerungen ist die Einführung der doppelten Buchführung 

nach § 77 Abs. 3 der GemO für Baden-Württemberg. Das Rechnungswesen gliedert sich dabei 

in eine Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz), die in der Summe auch als Drei-

Komponenten-Rechnung bezeichnet werden. 

 

Mit Beschluss vom 8. Dezember 2016 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

Wasserversorgung Hexental die Verwaltung beauftragt, das NKHR zum 01.01.2020 

einzuführen. Die im Rahmen dieses Berichts vorgestellte Eröffnungsbilanz stellt die 

sogenannte Vermögensrechnung als einen Teil der Drei-Komponenten-Rechnung dar. Sie 

dient als Grundlage für die Buchungen des ersten doppischen Jahres 2020 und ist der 

Ausgangspunkt für die Erstellung zukünftiger Jahresabschlüsse. 

 

 
Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung 

  

Inhalt der Eröffnungsbilanz ist die Gegenüberstellung von Vermögen zu Eigenkapital sowie 

Schulden im weiteren Sinne zum Stichtag 01.01.2020. Die Gliederung der Bilanz entspricht 

den gesetzlichen Regelungen nach § 52 GemHVO. Sie gibt ein den allgemeinen 

Bewertungsgrundsätzen nach § 43 GemHVO entsprechendes Bild der Vermögens- und 

Schuldenlage des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental wieder. Die 

Vermögensgegenstände und Schulden wurden unter Beachtung der allgemeinen 

Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemHVO bewertet. 

  

Einzahlungen Aktiva Passiva Ordentliche Erträge
./. Auszahlungen Immaterielle Werte Eigenkapital ./. Ordentliche Aufwendungen
= Liquiditätssaldo Sachvermögen Sonderposten = Ordentliches Ergebnis
+ Anfangsbestand Finanzvermögen Rückstellungen + Außerordentliches Ergebnis
= Endbestand Liquide Mittel Verbindlichkeiten = Jahresergebnis

VermögensrechnungFinanzrechnung Ergebnisrechnung
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2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

 

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne des 

Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental erfolgte nach den Regelungen der GemO bzw. 

der aktuellen GemHVO des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen 

des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 3. Auflage in der Fassung vom Juni 2017, berücksichtigt. 

 

Grundsätzlich sind die Vermögensgegenstände im Rahmen der Erfassung und Bewertung mit 

den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Abweichungen von den anerkannten 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor. Die Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens wurden vollständig aus dem bisherigen Anlagenbestand nach kameralen 

Grundsätzen übernommen.  
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3 Vermögensrechnung (Eröffnungsbilanz) zum 01.01.2020 

 
Aktivseite 01.01.2020

EUR
1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 10.586,84

1.2  Sachvermögen 2.532.249,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 16.900,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 2.469.838,98
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 17.456,39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.228,38
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 11.825,46

1.3 Finanzvermögen 227.534,75
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände 100,00

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 1.743,00

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 156.457,34
1.3.8 Liquide Mittel 69.234,41

2. Abgrenzungsposten 1.088,39
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 1.088,39

Bilanzsumme Aktiva 2.771.459,38  
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Passivseite 01.01.2020

EUR
1. Kapitalposition 1.105.318,79
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage 1.105.318,79

2. Sonderposten 63.297,45
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände 63.297,45

4. Verbindlichkeiten 1.602.843,14
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.376.837,71
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 103.327,60
4.5 Verindlichkeiten aus Transferleistungen 113.115,81
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 9.562,02

Bilanzsumme Passiva 2.771.459,38  
 
Auf einen Ausweis von Bilanzpositionen mit Null-Salden wird verzichtet. Die amtliche Nummerierung der Bilanzpositionen wird 

beibehalten. 
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4 Erläuterungen zur Bilanz 

 Erläuterungen zur Aktivseite 

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
 

Immaterielle Vermögensgegenstände 10.586,84 EUR
DV-Software 10.586,84 EUR  

Tabelle 1: Immaterielle Vermögensgegenstände 

 

Immaterielle Vermögensgegenstände umfassen sämtliche werthaltige, abgrenzbare und nicht 

körperliche Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen 

einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. 

 

Innerhalb der Bilanzposition Immaterielle Vermögensgegenstände dürfen gem. § 40 Abs. 3 

GemHVO ausschließlich entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände 

ausgewiesen werden. 

 

Diese Bilanzposition beinhaltet insbesondere die geleisteten Aufwendungen für die 

Softwarekomponente eines Leitsystem für eine Fernwirkanlage. Ebenso wird hierunter eine 

Windows Server Lizenz ausgewiesen.  
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4.1.2 Sachvermögen 
 

Sachvermögen 2.532.249,40 EUR
Bebaute Grundstücke 16.900,19 EUR
Infrastrukturvermögen 2.469.838,98 EUR
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 17.456,39 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.228,38 EUR
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 11.825,46 EUR  

Tabelle 2: Sachvermögen 

 

 

Sachvermögen

Bebaute Grundstücke

Infrastrukturvermögen

Maschinen und technische
Anlagen, Fahrzeuge

Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Geleistete Anzahlungen,
Anlagen im Bau

 
Abbildung 2: Grafische Darstellung des Sachvermögens 

 

Im Wesentlichen handelt es sich beim Sachvermögen, wie bei Kommunen und 

Zweckverbänden üblich, um Grundstücke und das Infrastrukturvermögen.  

 

Nachfolgend werden die einzelnen Bilanzpositionen des Sachvermögens aufgegliedert. 
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Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 16.900,19 EUR
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen 
Betriebsgebäuden

16.900,19 EUR
 

Tabelle 3: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf 

denen sich benutzbare Gebäude befinden. 

Die ausgewiesene Bilanzposition der Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und 

anderen Betriebsgebäuden beinhaltet verschiedene Erbbaurechtsflurstücke, auf denen sich 

Hochbehälter befinden. Im Detail werden hierbei folgende Vermögensgegenstände 

ausgewiesen: 

 

• Erbbaurecht Flst.Nr.358/2, 608 qm, Hochbehälter Schönberg Au 

• Erbbaurecht Flst.Nr. 346/1, 1.491 qm, Hochbehälter Schlossberg Au 

• Erbbaurecht Flst.Nr. 312/20, 2.529 qm, Hochbehälter Schönberg Merzhausen 

• Erbbaurecht Flst.Nr. 111/35, 1.213 qm, Hochbehälter Becherwald Merzhausen 

• Erbbaurecht Flst.Nr. 161/2, 429 qm, Hochbehälter Sölden Dorf 

• Erbbaurecht Flst.Nr. 661/1, 892 qm, Hochbehälter Sölden Wald 

• Erbbaurecht Flst.Nr. 596/1, 777 qm, Hochbehälter Biezighofen 

 

Es erfolgte eine Wertübernahme der Vermögensgegenstände aus der kameral geführten 

Anlagenbuchhaltung. Die Wertermittlung basiert auf den Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, diese wurde den bisherigen steuerlichen Abschlüssen zugrunde gelegt.  
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Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 

 

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 2.469.838,98 EUR
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 60.927,63 EUR
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen 2.407.258,28 EUR
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.653,07 EUR  

Tabelle 4: Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 

 

Das Infrastrukturvermögen setzt sich beim Zweckverband Wasserversorgung Hexental 

insbesondere zusammen aus den Aufbauten für Straßen, Wege und Plätze sowie den 

wasserwirtschaftlichen Anlagen und technischen Einrichtungen. Auch für diesen Bereich 

erfolgte die Übernahme des bisherigen Anlagenbestandes aus der kameralen 

Anlagenbuchhaltung. 

 

In der Position der Straßen, Wege und Plätze finden sich neben den Absturzsicherungen am 

Weg beim Hochbehälter Biezighofen insbesondere der Zufahrtsweg zu diesem Hochbehälter.  

 

Innerhalb der Bilanzposition Storm-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen werden 

insbesondere die sieben Wasserhochbehälter, deren technische Anlagen sowie die 

Verbindungsleitungen und Steuerkabel ausgewiesen. Die Position der sonstigen Bauten des 

Infrastrukturvermögens enthält die um planmäßige Abschreibungen geminderten Kosten für 

ein DSL-Leerrohr in der Straße Am Schönberg in Merzhausen. 

 

 

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 

 

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 17.456,39 EUR
Fahrzeuge 17.450,39 EUR
Maschinen 2,00 EUR
Technische Anlagen 4,00 EUR  

Tabelle 5: Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 

 

Bei den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen wird vor allem der 

fahrbare Stromerzeuger ausgewiesen. Darüber hinaus werden zwei PKW-Anhänger sowie als 

Maschinen bzw. technische Anlagen verschiedene zum Bilanzstichtag bereits abgeschriebene 
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Vermögensgegenstände, wie z.B. zwei Luftentfeuchter, einen Bohrhammer, ein 

Niederdrucksprühgerät sowie einen Nass- und Trockensauger. 

 

 

 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.228,38 EUR
Betriebsvorrichtungen 1.754,11 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.474,27 EUR  

Tabelle 6: Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 

Innerhalb der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung werden neben der Betriebs- 

und Geschäftsausstattung ebenso Vermögensgegenstände erfasst, die den 

Betriebsvorrichtungen zuzuordnen sind. Als Betriebsvorrichtung wird die 

Videoüberwachungsanlage am Hochbehälter Becherwald in Merzhausen ausgewiesen.  

 

Teil der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind insbesondere die Akkupanther 

Schieberdrehmaschine mit Transportbox sowie die Netzwerkverkabelung im Büro des  

Wassermeisters im Rathaus Merzhausen. Ebenso werden hier verschiedene EDV-

Ausstattungen ausgewiesen. 
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Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

 

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 11.825,46 EUR
Anlagen im Bau 11.825,46 EUR  

Tabelle 7: Anlagen im Bau 

 

Hier werden diejenigen (Bau-) Maßnahmen abgebildet, die sich zum Eröffnungsbilanzstichtag 

in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht 

abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem 

späteren Zeitpunkt den konkreten Bilanzpositionen zugeordnet.  

 

Hierbei handelt es sich um geleistete Anzahlungen im Zusammenhang mit der 

Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hochbehälters Schönberg in Merzhausen sowie um 

Abschlagszahlungen für die Herstellung der Verbindungsleitung in Wittnau im Zuge der 

Sanierung der Weinbergstraße. 
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4.1.3 Finanzvermögen 
 

Finanzvermögen 227.534,75 EUR
Beteiligungen 100,00 EUR
Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.743,00 EUR
Privatrechtliche Forderungen 156.457,34 EUR
Liquide Mittel 69.234,41 EUR  

Tabelle 8: Finanzvermögen 

 

 

Finanzvermögen

Beteiligungen

Liquide Mittel

Privatrechtliche
Forderungen

Öffentlich-rechtl.
Forderungen und
Forderungen aus
Transferleistungen

 
Abbildung 3: Grafische Darstellung des Finanzvermögens 
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Beteiligungen 

 

Beteiligungen 100,00 EUR
Beteiligungen 100,00 EUR  

Tabelle 9: Beteiligungen 

 

Hier werden die Beteiligungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine 

längerfristige Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden 

Einfluss auszuüben. Diese Bilanzposition enthält die Beteiligung am Badischen 

Gemeindeversicherungsverband. 

 

 

 
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 

 

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus 
Transferleistungen

1.743,00 EUR

Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.743,00 EUR  
Tabelle 10: Öffentlich-rechtliche Forderungen 

 

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der 

Kommune und Dritten. Sie setzen sich beim Zweckverband Wasserversorgung Hexental im 

Wesentlichen aus Gebühren zusammen. 
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Privatrechtliche Forderungen 

 

Privatrechtliche Forderungen 156.457,34 EUR
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung 148.829,14 EUR
Übrige privatrechtliche Forderungen 7.628,20 EUR  

Tabelle 11: Privatrechtliche Forderungen 

 

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines 

Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem 

Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.  

 

Im Wesentlichen sind hierbei Forderungen aus der Wasserabrechnung für 2019 enthalten. 

 

 

 

Liquide Mittel 
 

Liquide Mittel 69.234,41 EUR
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten 69.234,41 EUR  

Tabelle 12: Liquide Mittel 

 

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also Girokontenbestände und der 

Kassenbestand. Innerhalb der liquiden Mittel wird die Einlage bei der Sparkasse Freiburg 

Nördlicher Breisgau ausgewiesen. 
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4.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung 
 

Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) und Sonderposten für 
geleistete Investitionszuschüsse

1.088,39 EUR

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 1.088,39 EUR  
Tabelle 13: Aktive Rechnungsabgrenzung 

 

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 01.01.2020 geleisteten 

Auszahlungen ausgewiesen, soweit diese Aufwand für die Zeit danach darstellen  

(§ 48 Abs. 1 GemHVO). Im Rahmen der Eröffnungsbilanz liegen keine Sachverhalte für die 

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens vor.  

 

Ebenso werden innerhalb dieser Bilanzposition an Dritte geleistete Investitionszuschüsse 

ausgewiesen. Neben geleisteten Bauzuschüssen für Stromanschlüsse am Hochbehälter wird 

die Kostenbeteiligung des Zweckverbandes am Virtualisierungsserver im Rathaus 

Merzhausen in dieser Position erfasst. 
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 Erläuterungen zur Passivseite 

4.2.1 Kapitalposition 
 

Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des 
ordentlichen Ergebnisses)

1.105.318,79 EUR

Basiskapital und Kapitalrücklage 1.105.318,79 EUR  
Tabelle 14: Eigenkapital 

 

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag 

zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, 

Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der 

Passivseite der Bilanz. 

 

Der Zweckverband weist als Teil des Eigenkapitals eine Kapitalrücklage aus, die neben nicht 

aufzulösenden Landeszuschüssen ebenso die geleisteten Kapitaleinlagen der 

Verbandsmitglieder Au, Merzhausen, Wittnau und Sölden umfasst. Diese setzen sich wie 

nachfolgend gelistet zusammen: 

 

Kapitalrücklage 1.105.318,79 EUR
Kapitaleinlage Gemeinde Au 146.196,48 EUR
Kapitaleinlage Gemeinde Merzhausen 488.512,67 EUR
Kapitaleinlage Gemeinde Sölden 38.696,54 EUR
Kapitaleinlage Gemeinde Wittnau 60.078,13 EUR
Landeszuschuss 371.834,97 EUR  

Tabelle 15: Zusammensetzung Kapitalrücklage 

 

  



NKHR Zweckverband Wasserversorgung Hexental 
 

22 

 

4.2.2 Sonderposten 
 

Sonderposten 63.297,45 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für 
Vermögensgegenstände

63.297,45 EUR
 

Tabelle 16: Sonderposten 

 

Sonderposten

Sonderposten aus
Zuwendungen und Umlagen
für Vermögensgegenstände

 
Abbildung 4: Grafische Darstellung der Sonderposten 

 

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die der Zweckverband für 

Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und 

Landes oder von Seiten der Mitgliedsgemeinden erhalten hat. 

 

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von 

Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen 

nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten 

passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts 

korrespondierend ertragswirksam aufgelöst. Wie die Investitionszuweisungen werden auch 

die Investitionsumlagen der Mitgliedsgemeinden nach dem Brutto-Prinzip passiviert und 

entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt. 
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4.2.3 Verbindlichkeiten 
 

Verbindlichkeiten 1.602.843,14 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.376.837,71 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 103.327,60 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 113.115,81 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten 9.562,02 EUR  

Tabelle 17: Verbindlichkeiten 

 

 

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus
Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen

Sonstige Verbindlichkeiten

 
Abbildung 5: Grafische Darstellung der Verbindlichkeiten 
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Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 

 

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.376.837,71 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.376.837,71 EUR  

Tabelle 18: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 

 
Der Eröffnungsbilanzwert zum 01.01.2020 entspricht dem Endwert aus der letzten kameralen 

Jahresrechnung 2019. Hierin werden die aufgenommenen Darlehen bei der Sparkasse 

Freiburg Nördlicher Breisgau, der „DG HYP“ sowie bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein 

und der L-Bank ausgewiesen. 

 
 
 
 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 103.327,60 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 103.327,60 EUR  

Tabelle 19: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

 

Unter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fallen die Verpflichtungen, die daraus 

resultieren, dass vertragliche Pflichten noch nicht oder nur teilweise erfüllt wurden. 

Innerhalb dieser Bilanzposition ist vor allem die Zahlungsverpflichtung für die 

Wasserabrechnung 2019 an die Gemeinde Merzhausen enthalten. 
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Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 

 

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 113.115,81 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 113.115,81 EUR  

Tabelle 20: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 

 

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende 

Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Diese Position beinhaltet die 

Rückerstattungsverpflichtungen des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental der 

Betriebskosten- und Unterhaltungsumlage sowie der Zins- und AfA-Umlage an die 

Verbandsgemeinden. 

 

 

 

Sonstige Verbindlichkeiten 

 

Sonstige Verbindlichkeiten 9.562,02 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten 9.562,02 EUR  

Tabelle 21: Sonstige Verbindlichkeiten 

 

Unter die Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten fallen alle weiteren Verbindlichkeiten, 

welche nicht unter die vorher genannten Positionen fallen. Hierbei handelt es sich um 

Zahlungsverpflichtungen aus der Lohnsteuer und Umsatzsteuer für 2019. 
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5 Anhang 

 

Nachfolgend werden gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO die Pflichtangaben zum Anhang dargestellt. 

 

 

 Organe des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental zum 

01.01.2020 
 

Verbandsvorsitzender: 

Herr Rees, Markus  

 

Mitglieder der Verbandsversammlung: 

Herr Kindel, Jörg (Gemeinde Au / Gemeinde Wittnau) 

Herr Schneider, Florian (Gemeinde Au) 

 

Herr Dr. Ante, Christian (Gemeinde Merzhausen) 

Frau Dr. Bernius, Ulrike (Gemeinde Merzhausen) 

Herr Mayer, Ekkehard (Gemeinde Merzhausen) 

Herr Dr. Witzel, Walter (Gemeinde Merzhausen) 

 

Herr Dr. Göhring, Stefan (Gemeinde Sölden) 

Herr Rees, Markus (Gemeinde Sölden)  

 

Herr Trescher, Klaus Dieter (Gemeinde Wittnau) 
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 Übersicht über die angewandten Bilanzierungswahlrechte 

Wahlrecht Rechtsgrundlage Anwendung in
der Vermögensrechnung 

Umfang der Herstellungskosten § 44 Abs. 2 und 3 
GemHVO

Bei der Berechnung der 
Herstellungskosten wurde auf den 
Ansatz von Verwaltungs-, Material- 
und Fertigungsgemeinkosten 
verzichtet.

Ausnahmen vom Grundsatz der 
Einzelerfassung

§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. 
§ 37 Abs. 2 und 3 
GemHVO

Es liegen keine Ausnahmen vom 
Einzelerfassungsgrundsatz vor.

Bilanzierung von erhaltenen 
Investitionszuweisungen und 
Investitionsbeiträgen nach der 
Brutto- oder der Nettomethode

§ 40 Abs. 4 Satz 2 
GemHVO

Empfangene Investitionszuweisungen 
und -beiträge werden als 
Sonderposten in der Bilanz 
ausgewiesen und entsprechend der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer 
des korrespondierenden 
Vermögensgegenstandes aufgelöst. 
(Bruttomethode)

Wahlrechte beim Ansatz von 
aktiven Rechnungs-
abgrenzungsposten

§ 48 Abs. 3 und
Abs. 1 Satz 2 GemHVO

keine Anwendung

Befreiung von der 
Inventarisierung und der 
Bilanzierung bei geringwertigen 
Vermögensgegenständen

§ 46 Abs. 2 i.V.m.
§ 38 Abs. 4 GemHVO

Die festgelegte Wertgrenze von 
800 EUR gilt nicht für die erstmalige 
Bewertung für die Eröffnungsbilanz. 
In die Eröffnungsbilanz werden alle 
beweglichen und auch immateriellen 
Vermögensgegenstände aus der 
karneralen Anlagenbuchhaltung 
übernommen, sofern diese noch 
vorhanden sind.

Ansatz von Rückstellungen § 41 Abs. 1 und 2 
GemHVO

Neben dem Ansatz von 
Pflichtrückstellungen (kein Sach-
verhalt vorliegend) wurde von dem 
Wahlrecht Gebrauch gemacht, keine 
weiteren Rückstellungen 
(Wahlrückstellungen) zu bilden.

 
Tabelle 22: Angewandte Bilanzierungswahlrechte 
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 Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW 
 

Zum Stichtag 31.12.2019 liegen keine Anteile an der Pensionsrückstellung beim KVBW 

gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO vor. 

 

 

 Haushaltsübertragungen und Kreditermächtigungen 
 

Zum Eröffnungsbilanzstichtag wurden weder Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2  

Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO gebildet noch gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO 

Kreditermächtigungen in Anspruch genommen. 

 

 

 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 
 

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum 

Stichtag 31.12.2019 in Höhe von 120.000,00 EUR vor. 
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 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen 
 

Übersicht Beteiligungen und ähnliches 
Finanzvermögen

                           100,00 EUR 

Beteiligung BGV                            100,00 EUR  
Tabelle 23: Übersicht der Beteiligungen 

 
 

 Haftungsverhältnisse 
 

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf der Zweckverband Bürgschaften und Verpflichtungen aus 

Gewährverträgen nur zur Erfüllung seiner Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf 

grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.  

 

Zum 01.01.2020 besteht keine Ausfallhaftung nach § 88 GemO. 

 
 

 Übersicht über den Stand der Rückstellungen 
 

Zum Bilanzstichtag 01.01.2020 liegen keine Sachverhalte für verpflichtend zu bildende 

Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO vor.   
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6 Anlagen zum Anhang 

 Anlagenübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO 
 

Anlagenübersicht zum 01.01.2020 Restbuchwert 
EUR

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 10.586,84

1.2 Sachvermögen 2.532.249,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 16.900,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 2.469.838,98
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 17.456,39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.228,38
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 11.825,46

1.3 Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) 100,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände 100,00

Summe Anlagevermögen 2.542.936,24  
Tabelle 24: Anlagenübersicht 
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 Forderungsübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO 
 

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre

Öffentlich-rechtliche 
Forderungen

     1.743,00 EUR        1.743,00 EUR              -   EUR              -   EUR 

Privatrechtliche 
Forderungen

 156.457,34 EUR    156.457,34 EUR              -   EUR              -   EUR 

Summe  158.200,34 EUR    158.200,34 EUR              -   EUR              -   EUR 

Restlaufzeit

Art der Forderungen
Gesamtbetrag 
am 01.01. des 

Haushaltsjahres

 
Tabelle 25: Forderungsübersicht 
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 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO 
 

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre

Verbindlichkeiten aus 
Krediten für Investitionen

 1.376.837,71 EUR                  -   EUR   260.730,33 EUR   1.116.107,38 EUR 

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen

    103.327,60 EUR    103.327,60 EUR                  -   EUR                     -   EUR 

Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen

    113.115,81 EUR    113.115,81 EUR                  -   EUR                     -   EUR 

Sonstige Verbindlichkeiten         9.562,02 EUR        9.562,02 EUR                  -   EUR                     -   EUR 
Summe  1.602.843,14 EUR   226.005,43 EUR   260.730,33 EUR   1.116.107,38 EUR 

Restlaufzeit

Art der Verbindlichkeit
 Gesamtbetrag am 

01.01. des 
Haushaltsjahres 

 
Tabelle 26: Schuldenübersicht 
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BERATUNGSVORLAGE 
 
Aktenzeichen:  818.441/7-31.10 
Sachbearbeiter: Marion Grot 
Telefon:  0761 40161-56 
E-Mail:   grot@merzhausen.de 
 
TOP 5 
Neuverlegung Trinkwassertransportleitung vom HB Schönberg Au zum HB Biezighofen 
-Vorstellung der Planung 
-Auftrag von Planungsleistungen 
 

Sachverhalt:  
 
Im Jahr 2020 wurde ein Strukturgutachten erstellt, welches in der Verbandsversammlung am 17. 
Februar 2021 vorgestellt wurde. Im Gutachten wurden u.a. strukturverbessernde Maßnahmen 
aufgeführt. Eine der kritischsten Stellen im gesamten Versorgungsgebiet des ZWV Hexental ist die 
Versorgungsleitung vom HB Schönberg Au bis zu Ortslage Wittnau und weiterführend bis zum HB 
Biezighofen. Die Wasserleitung besteht seit Gründung des ZWV Hexental und ist somit über 51 Jahre 
alt. In den letzten Jahren häuften sich die Rohrbrüche auf dieser Strecke. Reparaturen sind aufgrund 
der großen Verlegetiefe von ca. 4 m zeit- und kostspielig. Die Versorgung von Wittnau und 
Biezighofen ist im Fall eines Rohrbruchs auf dieser Leitungsstrecke komplett von den 
Eigenwasserressourcen vom HB Biezighofen und HB Sölden Wald abhängig. Erfahrungswerte 
zeigen, dass ab dem Zeitpunkt der Kenntnis über einen Rohrbruch, für Ortung und Reparatur nur 
maximal 8 Stunden Speicherkapazität vorhanden sind, bevor ein kritischer Zustand in der 
Wasserversorgung in Wittnau erreicht wird. Der Austausch der für Rohrbrüche anfälligen Leitung ist 
daher von hoher Priorität für die Sicherstellung der Wasserversorgung im ZWV Hexental. Um die 
bestehende Versorgungsstruktur zu verbessern und die Wasserversorgung sicherzustellen, ist der 
Bau einer redundanten Versorgungsleitung, wie im Kapitel 10.2.1 des Strukturgutachtens erläutert, 
notwendig. 
 
In den vergangenen Monaten wurde zusammen mit dem Ingenieurbüro „BIT Ingenieure AG“ die 
Baumaßnahme geplant. Diese teilt sich in drei Bauabschnitte auf: 
 
BA I  HB Schönberg Au bis zur Ortslage Wittnau 
BA II Stöckenhöfe bis HB Biezighofen 
BA III Ortslage Wittnau bis Stöckenhöfe 
 
Herr Arne Schippan vom Ingenieurbüro „BIT Ingenieure AG“ wird die Gesamtmaßnahme in der 
Sitzung vorstellen. 
 
Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine strukturverbessernde Maßnahme, für die der 
Zweckverband Zuschüsse in Höhe von 25% erhalten kann. 
 
Da in den vergangenen Jahren bereits kostenintensive Reparaturmaßnahmen an der Verbandsleitung 
zwischen HB Au Schönberg und der Ortslage Wittnau angefallen sind, wurde bereits im Sommer 2021 
die Planung (Leistungsphase 1-3) des BA I an das Ingenieurbüro „BIT Ingenieure AG“ vergeben, damit 
fristgerecht der Förderantrag für den BA I eingereicht werden konnte.  
 
Damit für die gesamte Baumaßnahme der Förderantrag gestellt werden kann, soll nun auch die 
Planung für die Bauabschnitte II und III in Auftrag (Leistungsphasen 1-3) gegeben werden.  

Gremium: Sitzung: Sitzungstag: 
Verbandsversammlung öffentlich 24.03.2022 

mailto:grot@merzhausen.de


Die von der Leitungsverlegung betroffenen privaten Eigentümer wurden bereits informiert und 
stimmen dieser Baumaßnahme bzw. der Verlegung der Transportleitungen zu.  
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen 
 
Im Haushaltsplan 2022 ist bei Produktsachkonto 53300000/7872000 Maßnahme 211 ein Planansatz 
von 300.000 Euro ausgewiesen, so dass die Planungsleistungen für die Leistungsphasen 1-3 
hierdurch abgedeckt sind. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung beschließt die Planungsleistungen für die Leistungsphasen 1-3 für die 
Bauabschnitte II und III an das Ingenieurbüro „BIT Ingenieure AG in Freiburg“ in Höhe von 41.000 
Euro netto zu vergeben. 



 

 
 
Sachverhalt: 
 
Die Verwaltung legt die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan vor. Dem Haushaltsplan 
sind die notwendigen Erläuterungen und Berechnungen zu den Ansätzen beigefügt (vgl. erwei-
terte Satzung und Vorbericht zum Haushaltsplan).  
 
Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) kommt der Finanzpla-
nung eine wesentlich höhere Bedeutung zu. § 85 Gemeindeordnung verpflichtet dazu, eine mit-
telfristige Finanzplanung zu erstellen. Diese ist Bestandteil des Haushaltsplanes und von der 
Verbandsversammlung ebenfalls zu beschließen. 
 
Der Haushaltsplan mit Finanzplanung wird in der Sitzung ausführlich erläutert werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan 2022 wird in der vorliegenden Fassung 

beschlossen. 
 
2. Die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. 

 
 

Anlage 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 
 

BERATUNGSVORLAGE 
 
Aktenzeichen: 905.41/7-20.10 
Sachbearbeiter: 
Telefon: 

Doris Ebner 
0761 40161-40 

E-Mail: ebner@merzhausen.de 
 
TOP 6 
Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan 
 
 

Gremium: Sitzung: Sitzungstag: 

Verbandsversammlung öffentlich 24.03.2022 
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Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental am 24. März 2022 die folgen-
de Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen: 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 
1.  im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 693.200 €             

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 693.200 €             

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von - €                         

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von - €                         

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von - €                         

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von - €                         

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von - €                         

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 687.600 €             

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 515.300 €             
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 100.000 €             

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 337.000 €             
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 302.000 €             

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 237.300 €             
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von

2.10.

2.11

172.300 €             

237.000 €-             

64.700 €-               

2.3

2.6

2.7

64.700 €               

- €                          
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§ 2 Kreditermächtigung 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  237.000 Euro. 
 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 325.000 Euro. 
 
 

§ 4 Kassenkredite 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 Euro. 
 
 

§ 5 Umlagen 
 

1. Die Umlage für Zinsen beträgt 16.500 Euro. 
 
2. Die Umlage für Abschreibung beträgt 172.300 Euro. 
 
3. Die Umlage für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens  
    (Verbandsanlagen) beträgt 100.000 Euro. 
 
4. Die Betriebsumlage beträgt 250.550 Euro. 
 
5. Die Investitionsumlage beträgt 0 Euro. 
    und ist als Sonderposten für Vermögensgegenstände zu passivieren. 
 
6. Die Erhöhung des Eigenkapitals (Kapitalrücklage) beträgt 0 Euro. 
 
7. Die Rückzahlung des Eigenkapitals (Kapitalrücklage) beträgt 6.300 Euro. 

 
§ 6 Weitere Bestimmungen 

 
Die von den Mitgliedsgemeinden zu tragenden Umlagen sind aus der Anlage ersichtlich. 
 
 
Merzhausen, 24. März 2022 
 
 
Markus Rees 
Verbandsvorsitzender 
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Betrag Au Merzhausen Sölden Wittnau Kontrolle

§ 5 Abs. 2 Nr. a 25,965% 39,155% 18,406% 16,474% 100,000%
Erstinvestitionen
Zins -  €                -  €               -  €                -  €               -  €               -  €               
Afa -  €                -  €               -  €                -  €               -  €               -  €               

§ 5 Abs. 2 Nr. b 20,220% 37,530% 20,970% 21,280% 100,000%
HB Schloßberg-Au mit VL
Zins 300,00 €          60,66 €           112,59 €          62,91 €           63,84 €           300,00 €         
Afa 28.800,00 €     5.823,36 €      10.808,64 €     6.039,36 €      6.128,64 €      28.800,00 €    

§ 5 Abs. 2 Nr. c
Sonstige Investitionen
Zins 7.600,00 €       
Afa 95.000,00 €     
50 % nach der EW-Zahl 15,350% 55,390% 13,340% 15,920% 100,000%
Zins 3.800,00 €       583,30 €         2.104,82 €       506,92 €         604,96 €         3.800,00 €      
Afa 47.500,00 €     7.291,25 €      26.310,25 €     6.336,50 €      7.562,00 €      47.500,00 €    
50 % nach Wassermenge 16,200% 53,950% 11,570% 18,280% 100,000%
Zins 3.800,00 €       615,60 €         2.050,10 €       439,66 €         694,64 €         3.800,00 €      
Afa 47.500,00 €     7.695,00 €      25.626,25 €     5.495,75 €      8.683,00 €      47.500,00 €    

Kostenersatz für UV-Anlagen
Zins 100,00 €          20,00 €           20,00 €            30,00 €           30,00 €           100,00 €         
Afa 4.000,00 €       500,00 €         900,00 €          1.300,00 €      1.300,00 €      4.000,00 €      

§ 5 Abs. 2 Nr. d
Quellen Merzhausen/Au 23,160% 76,840% 0,000% 0,000% 100,000%
Zins 2.100,00 €       486,36 €         1.613,64 €       -  €               -  €               2.100,00 €      
Afa 10.100,00 €     2.339,16 €      7.760,84 €       -  €               -  €               10.100,00 €    

§ 5 Abs. 3 20,22% 37,53% 20,97% 21,28% 100,000%
Investitionen nach 01.01.2018
Zins 6.400,00 €       1.294,08 €      2.401,92 €       1.342,08 €      1.361,92 €      6.400,00 €      
Afa abzgl. SoPo v. Horben u. Zuschüsse 33.700,00 €     6.814,14 €      12.647,61 €     7.066,89 €      7.171,36 €      33.700,00 €    

§ 5 Abs. 4
Unterhaltung unbewegliches Vermögen 20,22% 37,53% 20,97% 21,28% 100,000%
Prodkuktsachkonto: 5330/4212 100.000,00 €   20.220,00 €    37.530,00 €     20.970,00 €    21.280,00 €    100.000,00 €  

§ 5 Abs. 5
bewegliches Vermögen 14,81% 54,81% 12,16% 18,22% 100,000%
Zins -  €                -  €               -  €                -  €               -  €               -  €               
Afa 700,00 €          103,67 €         383,67 €          85,12 €           127,54 €         700,00 €         

§ 5 Abs. 6
laufende Betriebsumlage 14,81% 54,81% 12,16% 18,22% 100,000%
Erträge abzgl. Aufwand 250.550,00 €   37.106,45 €    137.326,46 €   30.466,88 €    45.650,21 €    250.550,00 €  

§ 5 Abs. 10
Bestimmbare Aufwendungen
Abschreibung -  €                  
Abschreibung Au -  €                -  €               -  €                -  €               -  €               -  €                  
Abschreibung Merzhausen -  €                -  €               -  €                -  €               -  €               -  €                  
Abschreibung Sölden -  €                -  €               -  €                -  €               -  €               -  €                  
Abschreibung Wittnau 2.900,00 €          -  €               -  €                -  €               2.900,00 €         2.900,00 €         

Auflösung -  €                  
Auflösung Ertragszuschuss Au -  €                -  €               -  €                -  €               -  €               -  €                  
Auflösung Ertragszuschuss Merzhausen -  €                -  €               -  €                -  €               -  €               -  €                  
Auflösung Ertragszuschuss Sölden -  €                -  €               -  €                -  €               -  €               -  €                  
Auflösung Ertragszuschuss Wittnau 2.900,00 €-          2.900,00 €-         2.900,00 €-         

Zinsumlage insgesamt 16.500,00 €     3.060,00 €      8.303,07 €       2.381,57 €      2.755,36 €      16.500,00 €    

Afa Gesamt 175.200,00 €   30.566,58 €    84.437,26 €     26.323,62 €    33.872,54 €    175.200,00 €  
Auflösung Gesamt 2.900,00 €-       -  €               -  €                -  €               2.900,00 €-      2.900,00 €-      
Abschreibungsumlage 172.300,00 €   30.566,58 €    84.437,26 €     26.323,62 €    30.972,54 €    172.300,00 €  

Unterhaltungsumlage 100.000,00 €   20.220,00 €    37.530,00 €     20.970,00 €    21.280,00 €    100.000,00 €  

Betriebsumlage 250.550,00 €   37.106,45 €    137.326,46 €   30.466,88 €    45.650,21 €    250.550,00 €  

Umlage Ergebnishaushalt insg. 539.350,00 €   90.953,03 €    267.596,79 €   80.142,07 €    100.658,11 €  539.350,00 €  

Zweckverband Wasserversorgung Hexental

Ergebnishaushalt

Vorläufige Umlage Haushaltsjahr 2022
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Betrag Au Merzhausen Sölden Wittnau Kontrolle

§ 5 Abs. 2 Nr. a 25,965% 39,155% 18,406% 16,474% 100,000%
Erstinvestitionen
Tilgung -  €                -  €               -  €                -  €               -  €               -  €               
-abzgl. AfA -  €                -  €               -  €                -  €               -  €               -  €               

§ 5 Abs. 2 Nr. b 20,220% 37,530% 20,970% 21,280% 100,000%
HB Schloßberg-Au mit VL
Tilgung 29.600,00 €     5.985,12 €      11.108,88 €     6.207,12 €      6.298,88 €      29.600,00 €    
-abzgl. AfA 28.800,00 €-     5.823,36 €-      10.808,64 €-     6.039,36 €-      6.128,64 €-      28.800,00 €-    

§ 5 Abs. 2 Nr. c
Sonstige Investitionen
Tilgung 67.800,00 €     
-abzgl. AfA 95.000,00 €-     
Einzahlungen aus Verkauf -  €                

50 % nach der EW-Zahl 15,350% 55,390% 13,340% 15,920% 100,000%
Tilgung 33.900,00 €     5.203,65 €      18.777,21 €     4.522,26 €      5.396,88 €      33.900,00 €    
-abzgl. AfA 47.500,00 €-     7.291,25 €-      26.310,25 €-     6.336,50 €-      7.562,00 €-      47.500,00 €-    
Einzahlungen aus Verkauf -  €                -  €               -  €                -  €               -  €               -  €               
50 % nach Wassermenge 16,200% 53,950% 11,570% 18,280% 100,000%
Tilgung 33.900,00 €     5.491,80 €      18.289,05 €     3.922,23 €      6.196,92 €      33.900,00 €    
-abzgl. AfA 47.500,00 €-     7.695,00 €-      25.626,25 €-     5.495,75 €-      8.683,00 €-      47.500,00 €-    
Einzahlungen aus Verkauf -  €                -  €               -  €                -  €               -  €               -  €               

Kostenersatz für UV-Anlagen
Tilgung 4.200,00 €       500,00 €         900,00 €          1.400,00 €      1.400,00 €      4.200,00 €      
-abzgl. AfA 4.000,00 €-       500,00 €-         900,00 €-          1.300,00 €-      1.300,00 €-      4.000,00 €-      

§ 5 Abs. 2 Nr. d
Quellen Merzhausen/Au 23,160% 76,840% 0,000% 0,000% 100,000%
Tilgung 14.000,00 €     3.242,40 €      10.757,60 €     -  €               -  €               14.000,00 €    
-abzgl. AfA 10.100,00 €-     2.339,16 €-      7.760,84 €-       -  €               -  €               10.100,00 €-    

§ 5 Abs. 3 20,22% 37,53% 20,97% 21,28% 100,000%
Investitionen nach 01.01.2018
Tilgung 50.400,00 €     10.190,88 €    18.915,12 €     10.568,88 €    10.725,12 €    50.400,00 €    
-abzgl. AfA 33.700,00 €-     6.814,14 €-      12.647,61 €-     7.066,89 €-      7.171,36 €-      33.700,00 €-    
Investitionen    -  €               -  €                -  €               -  €               -  €               

§ 5 Abs. 5
bewegliches Vermögen 14,81% 54,81% 12,16% 18,22% 100,000%
Tilgung -  €                -  €               -  €                -  €               -  €               -  €               
-abzgl. AfA 700,00 €-          103,67 €-         383,67 €-          85,12 €-           127,54 €-         700,00 €-         
Investitionen -  €               -  €                -  €               -  €               -  €               

Kapitalumlage/Kapitalrückführung 6.300,00 €-       47,27 €           5.689,40 €-       296,87 €         954,74 €-         6.300,00 €-      

Investitionshaushalt/Finanzhaushalt
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§ 5 Absatz 2 Au Merzhausen Sölden Wittnau

Nr. a) Erstinvestitionen (bis zum 31.12.1977) 25,965% 39,155% 18,406% 16,474%

Nr. b) HB Schloßberg mit Verbindungsleitungen 20,22% 37,53% 20,97% 21,28%

Nr. c) Sonstige Investitionen (alle Verbandsanlagen
außer Nr. a, b und d vom 01.01.1978 bis 31.12.2017) 30.06.2021 31.12.2020

Nebenrechnung EW-Zahl Prozent Wassermenge %
Au 1.472 15,35 77.576 16,20
Merzhausen 5.315 55,39 258.375 53,95
Sölden 1.280 13,34 55.421 11,57
Wittnau 1.528 15,92 87.556 18,28
insgesamt 9.595 100,00 478.928 100,00
01.01.1978 bis 31.12.1971
nach Einwohnern 15,35% 55,39% 13,34% 15,92%
nach Wassermenge 16,20% 53,95% 11,57% 18,28%

Nr. d) Erschließung Quellgebiet Horben-Au
(Erschließung durch ZVW erfolget; Kostenersatz
von Au und Merzhausen) 23,16% 76,84% 0% 0%

§ 5 Abs. 3 Au Merzhausen Sölden Wittnau
Investitionen nach dem 01.01.2018 für Verbandsanlagen
nach § 3 20,22% 37,53% 20,97% 21,28%

§ 5 Abs. 4 Au Merzhausen Sölden Wittnau
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens nach § 3
(Verbandsanlagen) 20,22% 37,53% 20,97% 21,28%

§ 5 Abs. 5 Au Merzhausen Sölden Wittnau
Geräte/Ausstattung oberhalb der Wertgrenze für gering-
wertige Wirtschaftsgüter und Kauf von Fahrzeugen

Nebenrechnung Wasserbezug Prozent
Zählwerte in den HB 30.12.2020

Au 79.439 14,81
Merzhausen 293.921 54,81
Sölden 65.191 12,16
Wittnau 97.695 18,22
insgesamt 536.246 100,00

nach Zählwerten in den Hochbehältern zum 31.12.eJ 14,81% 54,81% 12,16% 18,22%

§ 5 Abs. 6 Au Merzhausen Sölden Wittnau
laufende Betriebsumlage

Nebenrechnung Wasserbezug Prozent
Zählwerte in den HB 31.12.2020

Au 79.439 14,81
Merzhausen 293.921 54,81
Sölden 65.191 12,16
Wittnau 97.695 18,22
insgesamt 536.246 100,00

laufende Betriebsumlage 14,81% 54,81% 12,16% 18,22%

Zusammenfassung der Kostenschlüssel für die Berechnung der vorläufigen Umlagen im Haushaltsplan 2022

Umlageschlüssel aufgrund Satzung vom 14.12.2017 geändert durch 1. Änderungssatzung vom 19.09.2018

für vorläufige Umlageberechnung Haushaltsjahr 2022

§ 5 Deckung des Finanzbedarfs/Umlagen

und 2. Änderungssatzung vom 25.07.2019
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VORBERICHT 
 
 
A) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 
 
 
1. Rückblick auf das Ergebnis 2020 
 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch die Verbandsversammlung in 
der Sitzung am 14. November 2019 beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlas-
sen. 
 
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 ist noch nicht erstellt. Deshalb wird hier der 
Planhaushalt für 2020 dargestellt. 
 

Ansatz

2020

1 + Steuern und ähnliche Abgaben - €                    

2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 525.500 €         

3 + Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge 3.000 €             

4 + Sonstige Transfererträge - €                    

5 + Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen 1.000 €             

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 79.000 €           

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.000 €           

8 + Zinsen und ähnliche Erträge - €                    

9 + Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränd. - €                    

10 + Sonstige ordentliche Erträge 50 €                  

11 = Ordentliche Erträge 668.550 €         

12 + Personalaufwendungen 162.550 €         

13 + Versorgungsaufwendungen - €                    

14 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 214.000 €         

15 + Abschreibungen 191.800 €         

16 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26.900 €           

17 + Transferaufwendungen - €                    

18 + Sonstige ordentliche Aufwendungen 73.300 €           

19 = Ordentliche Aufwendungen   668.550 €         

- €                    

lfd.
Nr.

Ordentliche Erträge/Aufwendungen
 (Gesamthaushalt)

veranschlagtes ordentliches Ergebnis  
 
 
Im Jahr 2020 waren folgende Investitionen vorgesehen: 
 

Bezeichnung Auszahlung aus Investitionstätigkeit Betrag
Erneuerung der Verbindungsleitung in Wittnau
(Weinbergstraße/In den Haseln) und Ringschluss Alemannenstraße

210.000 €         

Photovoltaikanlage auf dem HB Biezighofen 20.000 €           
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.000 €             
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit 234.000 €          
 
Die Erneuerung der Verbindungsleitung in der Weinbergstraße mit dem Ringschluss in der 
Alemannenstraße in Wittnau wurde 2020 begonnen. Fertigstellung der Baumaßnahme wird 
jedoch erst in 2022 sein. Über den Restbetrag des Planansatzes ist eine Ermächtigungs-
übertragung vorzunehmen. Nach § 21 GemHVO können Ermächtigungsübertragen für An-
sätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für 
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Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, deren 
Eingang sicher ist, gebildet werden. Sie bleiben bis zur letzten Fälligkeit der letzten Zahlung 
für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei 
Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen 
wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Dies bedeutet, dass haushalts-
rechtlich die Belastung erst in dem Jahr erfolgt, in dem von der Ermächtigung Gebrauch ge-
macht wird. 
 
Die geplante Photovoltaikanlage auf dem Hochbehälter Biezighofen wurde in 2020 nicht um-
gesetzt. Allerdings dient der Planansatz der Deckung der Auszahlungen für die Photovoltaik-
anlage auf dem Hochbehälter Schönberg Merzhausen, welche 2019 bereits beauftragt aber 
nicht abgerechnet werden konnte. Bei Planaufstellung 2020 ist man noch von einer Auszah-
lung in 2019 ausgegangen. 
 
Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 230.000 Euro 
genehmigt worden. Diese wird 2021 in Höhe von 210.000 Euro in Anspruch genommen. Der 
Restbetrag wird nicht benötigt, da die Investitionskosten für die Verbindungsleitung Wein-
bergstraße voraussichtlich günstiger ausfallen werden.  
 
 
2. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2021 
 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch die Verbandsversammlung in 
der Sitzung am 17. Februar 2021 beschlossen. 
 
Überblick Plandaten des Haushaltsjahres 2021: 
 

Ansatz

2021

1 + Steuern und ähnliche Abgaben - €                    

2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 565.250 €         

3 + Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge 5.600 €             

4 + Sonstige Transfererträge - €                    

5 + Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen 2.300 €             

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 77.200 €           

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.000 €           

8 + Zinsen und ähnliche Erträge - €                    

9 + Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränd. - €                    

10 + Sonstige ordentliche Erträge 50 €                  

11 = Ordentliche Erträge 710.400 €         

12 + Personalaufwendungen 164.100 €         

13 + Versorgungsaufwendungen - €                    

14 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 282.900 €         

15 + Abschreibungen 178.300 €         

16 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26.000 €           

17 + Transferaufwendungen - €                    

18 + Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.100 €           

19 = Ordentliche Aufwendungen   710.400 €         

- €                    

lfd.
Nr.

Ordentliche Erträge/Aufwendungen
 (Gesamthaushalt)

veranschlagtes ordentliches Ergebnis  
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Folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren vorgesehen: 
 

Bezeichnung Auszahlung aus Investitionstätigkeit Betrag
Erneuerung der Verbindungsleitung in Wittnau; Nachfinanzierung
(Weinbergstraße/In den Haseln) und Ringschluss Alemannenstraße

38.000 €           

Photovoltaikanlage auf dem HB Schönberg Merzhausen; Erweiterung 5.000 €             
Photovoltaikanlage auf dem HB Biezighofen 17.000 €           
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.000 €             
Beteiligung; Erhöhung 100 €                
Summe Auszahlungen 64.100 €            
 
Die Erweiterung der Photovoltaikanlage auf dem Hochbehälter Schönberg Merzhausen und 
auf dem Hochbehälter Biezighofen sind in 2021 beauftragt worden. Aufgrund Lieferengpäs-
sen verzögert sich die Installation und somit auch die Abrechnung nach 2022. Für die Erwei-
terung der Photovoltaikanlage auf dem Hochbehälter Schönberg Merzhausen bedarf in 2022 
einer Nachfinanzierung von 3.000 Euro. Für die beiden Planansätze aus 2021 erfolgt eine 
Ermächtigungsübertragung. 
 
Der Planansatz für die Erneuerung der Verbindungsleitung in der Weinbergstraße mit dem 
Ringschluss in der Alemannenstraße wird in 2021 nicht benötigt werden, da die Maßnahme 
voraussichtlich kostengünstiger abgerechnet werden kann. 
 
Aufgrund eines Eilkonjunkturpaketes der Bundesregierung von Mitteln für Maßnahmen ge-
mäß dem Wassersicherstellungsgesetz wurden in 2021 drei Notstromaggregate für rund 
50.000 Euro erworben, von welchen zwei mit einem Betrag von 21.900 Euro gefördert wur-
den. 
 
Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 60.000 Euro 
genehmigt worden. Diese wird auch in voller Höhe in Anspruch genommen werden. 
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B) Haushaltsplan 2022 
 
Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 noch nicht erstellt ist, bezieht sich der 
Vergleich der Haushaltsplandaten auf die Planansätze der beiden Vorjahre. 
 
 
1. Gesamtergebnishaushalt 
 
Der Gesamtergebnishaushalt (Zusammenfassung der Teilhaushalte 1 und 2) weist folgende 
Daten für die Jahre 2020 bis 2025 aus: 

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan

2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 + Steuern und ähnliche Abgaben - €             - €             - €             - €              - €              - €              

2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 525.500 € 565.250 € 539.350 € 523.850 €  539.050 €  549.650 €  

3 + Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge 3.000 €     5.600 €     5.600 €     8.100 €      13.100 €    18.200 €    

4 + Sonstige Transfererträge - €             - €             - €             - €              - €              - €              

5 + Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen 1.000 €     2.300 €     6.000 €     7.000 €      7.000 €      7.000 €      

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 79.000 €   77.200 €   82.200 €   85.200 €    86.200 €    87.200 €    

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.000 €   60.000 €   60.000 €   60.000 €    60.000 €    60.000 €    

8 + Zinsen und ähnliche Erträge - €             - €             - €             - €              - €              - €              

9 + Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränd. - €             - €             - €             - €              - €              - €              

10 + Sonstige ordentliche Erträge 50 €          50 €          50 €          50 €           50 €           50 €           

11 = Ordentliche Erträge 668.550 € 710.400 € 693.200 € 684.200 €  705.400 €  722.100 €  

12 + Personalaufwendungen 162.550 € 164.100 € 166.600 € 169.900 €  173.400 €  176.800 €  

13 + Versorgungsaufwendungen - €             - €             - €             - €              - €              - €              

14 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 214.000 € 282.900 € 277.700 € 278.100 €  278.100 €  278.100 €  

15 + Abschreibungen 191.800 € 178.300 € 177.900 € 163.300 €  177.700 €  190.700 €  

16 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26.900 €   26.000 €   16.800 €   18.700 €    22.000 €    22.300 €    

17 + Transferaufwendungen - €             - €             - €             - €              - €              - €              

18 + Sonstige ordentliche Aufwendungen 73.300 €   59.100 €   54.200 €   54.200 €    54.200 €    54.200 €    

19 = Ordentliche Aufwendungen   668.550 € 710.400 € 693.200 € 684.200 €  705.400 €  722.100 €  

- €             - €             - €             - €              - €              - €              veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge/Aufwendungen
 (Gesamthaushalt)

lfd.
Nr.

 
 
 
2. Erläuterung zu den Erträgen 
 
2.1 Laufende Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen 
 

Ansatz Ansatz

2021 2022

Betriebsumlage 266.950 €              250.550 €              16.400 €-                

Zinsumlage 25.600 €                16.500 €                9.100 €-                   

Abschreibungsumlage 172.700 €              172.300 €              400 €-                      

Unterhaltungsumlage 100.000 €              100.000 €              - €                            

Summe 565.250 €              539.350 €              25.900 €-                

Bezeichnung Veränderung


 
 
Der Zweckverband finanziert ausschließlich über Umlagen, welche er von seinen Mitglieds-
gemeinden erhebt. Aufgrund geringeren Aufwendungen fällt der Betrag der Betriebsumlage 
geringer aus. Auch die Zinsumlage verringert sich, da Darlehen zinsgünstig umgeschuldet 
werden konnten. 
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2.1.1 Betriebs-, Zins-, Abschreibungs- und Unterhaltungsumlage 
 
Die Gesamtumlagen des Ergebnishaushaltes stellen sich für 2022 ff. wie folgt dar: 
 

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Betriebsumlage 245.600 €    266.950 € 250.550 €     250.250 € 252.750 € 255.150 € 

Zinsumlage 26.600 €      25.600 €    16.500 €       18.400 €    21.700 €    22.000 €    

Abschreibungsumlage 191.800 €    172.700 € 172.300 €     155.200 € 164.600 € 172.500 € 

Unterhaltungsumlage 50.000 €      100.000 € 100.000 €     100.000 € 100.000 € 100.000 € 

Summe 514.000 €    565.250 € 539.350 €     523.850 € 539.050 € 549.650 € 

Bezeichnung

 
 
 
Sie entfallen mit folgenden Umlageanteilen auf die Mitgliedsgemeinden: 
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2.2 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus 
Verkauf, Mieten und Pachten. 
 

Ansatz Ansatz

2021 2022

Mieten und Pachten 2.200 €                   2.200 €                   - €                            

Erträge aus Verkauf 70.000 €                70.000 €                - €                            

sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 5.000 €                   10.000 €                5.000 €                   

Summe 77.200 €                82.200 €                5.000 €                   

Bezeichnung Veränderung


 
 
 
2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält der Zweckverband Kostenerstattungen von 
seinen Mitgliedsgemeinden und der Gemeinde Horben für die Inanspruchnahme von Perso-
nal für nicht durch die Verbandssatzung abgedeckte Aufgaben (z. B. Ortsnetzverwaltung, 
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Quellenunterhaltung, Wassergewinnungsarbeiten, Pumpvorgänge etc.). Der Planansatz 
wurde wie im Vorjahr mit 60.000 Euro angenommen. 
 
 

Ansatz Ansatz

2021 2022

Erstattungen von Gemeinden 60.000 €                60.000 €                - €                            

Summe 60.000 €                60.000 €                - €                            

Bezeichnung Veränderung


 
 
 
3. Erläuterung zu den Aufwendungen 
 
3.1. Personalaufwendungen 
 
Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 166.600 Euro 
ausgewiesen und sind somit um 2.500 Euro höher als im Vorjahr. Bezüglich einer geplanten 
Tarifanpassung wurde eine Kostensteigerung berücksichtigt. 
 

Ansatz Ansatz

2020 2021

Personalaufwendungen 162.550 €              164.100 €              1.550 €                   

Summe 162.550 €              164.100 €              1.550 €                   

Bezeichnung Veränderung


 
 
 
3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der 
Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haus-
haltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Was-
ser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mie-
ten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden die 
Aufwendungen mit insgesamt 277.700 Euro ermittelt. 
 
Diese entfallen auf folgende Bereiche: 
 

Ansatz Ansatz

2021 2022

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen 400 €                      400 €                      - €                            

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 100.000 €              100.000 €              - €                            

Unterhaltung der sonstigen Anlagen 10.000 €                2.000 €                   8.000 €-                   

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 €                   3.500 €                   500 €                      

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände 2.000 €                   2.000 €                   - €                            

Mieten 24.000 €                25.000 €                1.000 €                   

Leasing 8.000 €                   8.000 €                   - €                            

Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen 105.300 €              105.300 €              - €                            

Bewirtschaftung Hochbehälter (Eigenverbrauch Strom) 1.200 €                   2.500 €                   1.300 €                   

Haltung von Fahrzeugen 7.000 €                   7.000 €                   - €                            

Dienst- und Schutzkleidung 1.000 €                   1.000 €                   - €                            

Aus- und Fortbildung 1.000 €                   1.000 €                   - €                            

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 20.000 €                20.000 €                - €                            

Summe 282.900 €              277.700 €              5.200 €-                   

Bezeichnung Veränderung
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3.2.1 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 
 
Hier wurde der Planansatz des Vorjahres in Höhe von 100.000 Euro beibehalten. 
 
  
3.2.2 Bewirtschaftung Hochbehälter (Eigenverbrauch Strom) 
 
Die Installationen von Photovoltaikanlagen auf den Hochbehältern und der Nutzung des 
selbsterzeugten Stroms führt zu einer Besteuerung als sogenannte Wertabgabe. Für die Be-
rechnung der steuerlichen Wertabgabe (Besteuerung des Eigenverbrauchs) ist das Sach-
konto 42411000 erforderlich. In gleicher Höhe ist ein Ertrag vorhanden, so dass der Zweck-
verband nur die darauf entfallende gesetzliche Mehrwertsteuer zu tragen hat. 
 
 
3.2.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 
 
Hier wurde der Planansatz des Vorjahres in Höhe von 20.000 Euro übernommen. 
 
 
3.3 Abschreibungen  
 
Für das Jahr 2022 sind bilanzielle Abschreibungen von 177.900 Euro berechnet worden. 
Gegenüber dem Vorjahr ist diese etwas geringer. Für die Zukunft wird jedoch mit höheren 
Abschreibungswerten gerechnet, da getätigte Investitionen höhere Abschreibungen nach 
sich ziehen.  
 

Ansatz Ansatz

2021 2022

Abschreibungen 178.300 €              177.900 €              400 €-                      

Summe 178.300 €              177.900 €              400 €-                      

Bezeichnung Veränderung


 
 
 
3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 

Ansatz Ansatz

2021 2022

Zinsaufwendungen an Gemeinden 100 €                      - €                            100 €-                      

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25.600 €                16.500 €                9.100 €-                   

Sonstige Finanzaufwendungen 300 €                      300 €                      - €                            

Summe 26.000 €                16.800 €                9.200 €-                   

Bezeichnung Veränderung


 
 
 
3.4.1 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 
 
Obwohl in 2021 als auch in 2022 Kreditaufnahmen vorgesehen sind, konnte der Planansatz 
um fast 9.000 Euro gesenkt werden, da in 2021 zwei bestehende Kredite zinsgünstig umge-
schuldet werden konnten. 
 
 
3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere Rechts- und Bera-
tungskosten, Mitgliedsbeiträge, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Verfü-
gungsmittel, Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände sowie Aufwendungen für eh-
renamtliche Tätigkeiten (z. B. Aufwandsentschädigungen für den Verbandsvorsitzenden und 
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die Mitglieder der Verbandsversammlung). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betra-
gen insgesamt 54.200 Euro und entfallen auf folgende Bereiche: 
 

Ansatz Ansatz

2021 2022

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 2.000 €                   2.000 €                   - €                            

Sonstige Aufw. f. Inanspruchn. Rechte Dritter (Mitgl.beiträge) 600 €                      600 €                      - €                            

Geschäftsaufwendungen 500 €                      100 €                      400 €-                      

Post- und Fernmeldegebühren 2.000 €                   2.000 €                   - €                            

Rechts- und Beratungskosten 3.000 €                   1.500 €                   1.500 €-                   

Steuern, Versicherungen 10.000 €                10.000 €                - €                            

Erstattungen an Gemeinden 3.000 €                   4.000 €                   1.000 €                   

Erstattungen an Zweckverbände (VG Hexental) 38.000 €                34.000 €                4.000 €-                   

Summe 59.100 €                54.200 €                4.900 €-                   

Bezeichnung Veränderung


 
 
 
4. Grafische Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen 
 
Ordentliche Erträge 2022 
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Ordentliche Aufwendungen 2022 
 

 
 
 
5. Ordentliches Ergebnis 
 
Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge min-
destens die Summe der ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte 
ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des 
Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauch-
ten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolge-
generationen nicht belastet werden. Beim Zweckverband Wasserversorgung wird der Ergeb-
nishaushalt immer ausgeglichen sein, da der nicht gedeckte Aufwand in Form einer Ab-
schreibungs-, Zins-, Unterhaltungs- und Betriebsumlage von den Mitgliedsgemeinden erho-
ben wird. 
 
Das ordentliche Ergebnis des Zweckverbandes stellt sich somit wie folgt dar: 
 

2022
ordentliche Erträge insgesamt 693.200 €                  
ordentliche Aufwendungen ingesamt 693.200 €                  
ordentliches Ergebnis - €                               
 
 
6. Gesamtfinanzhaushalt 
 
Im Finanzhaushalt werden alle anfallenden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Finanzhaushalt stellt eine 
Art Liquiditätsplanung dar. Im Gesamtergebnis verändert sich der Finanzierungsmittelbe-
stand in der Planung nicht, da der Zweckverband die erhobene Abschreibungsumlage für die 
Tilgung von Krediten verwendet. 
 
Ein Finanzierungsdefizit im Finanzhaushalt wird über eine Einzahlung aus Investitionsumla-
gen in die Kapitalrücklage von den Mitgliedsgemeinden erhoben und erhöht das Eigenkapital 
des Zweckverbandes. Ein Finanzierungsüberschuss im Finanzhaushalt führt zu einer Aus-
zahlung aus Kapitalrückführung an die Mitgliedsgemeinden und vermindert das Eigenkapital 
des Zweckverbandes. 
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Im Jahr 2022 erfolgt laut Planung eine Auszahlung aus Kapitalrückführung in Höhe von 
6.300 Euro an die Mitgliedsgemeinden. 
 
Die Ein- und Auszahlungen für die drei Bereiche stellen sich wie folgt summarisch dar:  
 

Einzahlungen Auszahlungen Saldo

2022 2022
aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Zahlungsmittelüberschuss Ergbnishaushalt)

687.600 €               515.300 €               172.300 €               

aus Investitionstätigkeit 100.000 €               337.000 €               237.000 €-               

aus Finanzierungstätigkeit 302.000 €               237.300 €               64.700 €                 

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes
(Liquiditäts-Abnahme/-Zunahme)

- €                           

Finanzierungsvorgänge

 
 
 
6.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Ein-
zahlungen die Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen und bei den Auszahlungen 
die Abschreibungen nicht enthalten. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 
172.300 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit (Abschreibungen 177.900 Euro abzüglich 
5.600 Euro Auflösung von Investitionsumlagen = 172.300 Euro), welcher zur Finanzierung 
der Tilgung Verwendung findet. 
 
 
6.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für nachfolgend aufgeführte Investitionen 
geplant: 
 

Produkt Sachkonto Maßn. Bezeichnung Auszahlung aus Investitionstätigkeit Betrag

53300000 78720000 211
Trinkwassertransportleitung von
HB Schönberg Au nach HB Biezighofen; Baubeginn I. BA

300.000 €         

53300000 78730000 119
Photovoltaikanlage auf dem HB Schönberg Merzhausen; 
Nachfinanzierungsbetrag

3.000 €             

53303000 78730000 120
Photovoltaikanlage auf dem HB Sölden Wald 15.000 €           

5330000 78310000 999
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.000 €             

5330000 78720000 222

Leerrohrverlegung Sölden Dorf bis Ortsausgang
Sölden (Richtung Sölden Wald) 15.000 €           

Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit 337.000 €          
 
 
6.2.1 Erläuterung zum Neubau einer Trinkwassertransportleitung  
 
Aktuell besteht in der Ortslage Wittnau keine eigene Trinkwassertransportleitung des Zweck-
verbandes. Das Wasser wird durch das Ortsnetz Wittnau gedrückt. In dem in 2020 erstellten 
Strukturgutachten wurde angeregt, eine eigene Trinkwassertransportleitung zwischen dem 
Hochbehälter Schönberg Au und dem Hochbehälter Biezighofen zu verlegen. Dadurch ent-
steht eine direkte Verbindung zur Einspeisung des Wassers und eine deutliche Verbesse-
rung der Versorgungssicherheit der Gemeinden. Die neue Trasse der Transportleitung soll 
über die Ortslage Stöckenhöfe geführt werden.  
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Wegen der Gesamtlänge der Leitung (ca. 2.700 m) wird das Bauvorhaben in 3 Bauabschnit-
te (BA) unterteilt. 
 

Bauabschnitt Trassenführung
voraussichtliche 

Gesamtkosten netto

voraussichtlicher
Ausführungs-

zeitraum

I. BA Hochbehälter Schönberg Au bis Ortslage Wittnau 625.000,00 €                 2022 bis 2023
II. BA Ortsteil Stöckenhöfe bis Hochbehälter Biezighofen 705.000,00 €                 2023 bis 2024
III. BA Ortslage Wittnau bis Ortsteil Stöckenhöfe 530.000,00 €                 2024 bis 2025

Gesamtkosten 1.860.000,00 €                
 
Bei den vorgenannten Beträgen handelt es sich um Nettobaukosten inkl. Bauleitung und 
Planungskosten. 
 
Die Planung der Trasse im III. BA hängt von der weiteren Planung des Hochwasserrückhal-
tebeckens Stöckenhöfe ab. Deshalb wurde dieser Abschnitt, obwohl in der Mitte gelegen, als 
letzter Bauabschnitt festgelegt. 
 
Der Neubau der Trinkwassertransportleitung wird voraussichtlich durch die Gewährung einer 
Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gefördert werden. Der Zuwen-
dungsbetrag für die Gesamtmaßnahme wurde mit 596.000 Euro berechnet. Ein entspre-
chender Antrag wurde bereits gestellt.  
 
 
6.2.2 Photovoltaikanlagen 
 
Auch der Hochbehälter Sölden Wald soll mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. 
Die Kosten wurden mit 15.000 Euro berechnet. 
 
 
6.2.3 Leerrohre 
 
Für die Verlegung eines Leerrohres für die Fernwirktechnik zwischen dem Hochbehälter Dorf 
in Sölden bis zum Ortsausgang Sölden Richtung des Hochbehälters Sölden Wald werden 
15.000 Euro benötigt. 
 
 
6.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 
Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Kreditauf-
nahmen, Kreditumschuldungen, Kredittilgungen sowie um Einzahlungen aus Investitionsum-
lagen in die Kapitalrücklage bzw. Auszahlungen aus Kapitalrückführungen der Mitgliedsge-
meinden. Diese stellen sich wie folgt dar:  
 
6.3.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: 
 

Produkt Sachkonto Maßnahme Bezeichnung Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit Betrag
6120 0000 69273000 999 Kreditaufnahme 237.000 €          
6120 0000 69273000 999 Umschuldung eines Kredites 65.000 €            
5330 0000 69620000 999 Einzahlungen aus Investitionsumlagen der Mitgliedsgemeinden in die Kapitalrücklage - €                     

Gesamteinzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 302.000 €           
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6.3.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: 
 

Produkt Sachkonto Maßnahme Bezeichnung Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit Betrag
6120 0000 79273000 999 Kredittilgungen 166.000 €          
6120 0000 79273000 999 Umschuldung eines Kredites 65.000 €            
6120 0000 79620000 999 Auszahlungen aus Kapitalrückführung an die Mitgliedsgemeinden 6.300 €              

Gesamtauszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 237.300 €           
 
Die Investitionen im Planungsjahr 2022 des Zweckverbandes finanzieren sich über eine Kre-
ditaufnahme in Höhe von 237.000 Euro, die erst vollzogen werden darf, wenn diese durch 
die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wurde.  
 
 
7. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) 
 
Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzie-
rungsmittelbestandes nicht auszugehen, da sich der Zweckverband über Umlagen finanziert. 
Deshalb beträgt rein rechnerisch der Stand der liquiden Mittel zum Anfang und zum Ende 
des Jahres null Euro. In den Jahresergebnissen wird dies jedoch immer abweichend sein, da 
nicht tagegenau zum 31.12. eines Jahres die Umlagen endabgerechnet und Kredite sowie 
sonstige Ein- und Auszahlungen getätigt werden. 
 
Somit stellt sich der Finanzierungsmittelbestand wie folgt dar: 
 

Ansatz
2021

Stand der voraussichtlich liquiden Mittel zum 01.01.2022 70.026 €              
Voraussichtliche Entwicklung in 2022 70.026 €-              
Voraussichtliche frei verfügbare Liquidität am 31.12.2022 - €                        

Bezeichnung

 
 
Der Zweckverband finanziert sich ausschließlich über Umlagen bzw. Kreditaufnahmen. Eine 
Mindestliquidität ist somit hinfällig. 
 
 
7. Verpflichtungsermächtigungen 
 
Für den ersten Bauabschnitt der neuen Trinkwassertransportleitung sollen, sobald die Ge-
nehmigung durch die Förderrichtlinien Wasserwirtschaft vorliegt, die Aufträge in 2022 verge-
ben werden. Der Mittelabfluss wird sich jedoch sicherlich mindestens über die Jahre 2022 
und 2023 erstrecken. Deshalb ist für den Kostenanteil in 2023 in Höhe von 325.000 Euro 
eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich, welche ebenfalls von der Rechtsaufsichtsbe-
hörde, aufgrund der weiteren Darlehensaufnahmen in 2023, zu genehmigen ist. Insofern 
strahlt der Haushalt damit bereits auf die folgenden Haushaltsjahre aus, da die Verwaltung 
ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. 
 
 
8. Entwicklung der Verschuldung 
 
Die Verschuldung des Zweckverbandes stellt sich wie folgt dar: 
 

1.180.146 €                  

297.000 €                     

166.000 €-                     

1.311.146 €                  

Schuldenstand zum 01.01.2022

Aufnahme von Darlehen 2022 (aus 2021: 60.000 Euro, 2022: 237.000 Euro)

voraussichtliche Tilgung 2022

vorausichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022  
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Verschuldungsverlauf der Haushaltsjahre 2000 bis zum Planungsjahr 2022: 
 

 
 

Anmerkung: 2000 bis 2019 Rechnungsergebnis, 2020 und 2021 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2022 Planansatz 

 
 
C. Mittelfristige Finanzplanung 
 
Der Zweckverband hat gemäß § 85 GemO der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanz-
planung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt 
um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Der Zweckverband hat 
die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbun-
den. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht 
nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Ver-
bindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der 
Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem 
dazugehörenden Investitionsprogramm von der Verbandsversammlung beschlossen werden.  
 
Die Mittelfristige Finanzplanung wird wie folgt erwartet: 
 
1. Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt 
 

Planung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung
2021 2022 2023 2024 2025

ordentliche Erträge 710.400 € 693.200 €         684.200 €         705.400 €         722.100 €         
ordentliche Aufwendungen 710.400 € 693.200 €         684.200 €         705.400 €         722.100 €         

Ordentliches Ergebnis - €             - €                    - €                    - €                    - €                    

Gesamtergebnishaushalt

 
 
 
2. Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt 
 

Planung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung
2021 2022 2023 2024 2025

Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit 704.800 € 687.600 €         676.400 €         692.300 €         703.900 €         
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit 532.100 € 515.300 €         520.900 €         527.700 €         531.400 €         
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
Ergebnishaushalt (Cashflow)

172.700 € 172.300 €         155.500 €         164.600 €         172.500 €         

Gesamtfinanzhaushalt
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Der Überschuss aus dem Finanzhaushalt ergibt sich aus der erhobenen Abschreibungsum-
lage abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Dies ist  
anhand nachfolgender Tabelle ersichtlich: 

Planung Planung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung

2021 2022 2023 2024 2025

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen 5.600 €             5.600 €             8.100 €             13.100 €           18.200 €           

15 - Planmäßige Abschreibungen 178.300 €         177.900 €         163.300 €         177.700 €         190.700 €         

11 = Saldo (Netto-Abschreibung) 172.700 €         172.300 €         155.200 €         164.600 €         172.500 €         

lfd.
Nr.

Ordentliche Erträge/Aufwendungen
 (Gesamthaushalt)

 
 
Die Abschreibung und die Auflösung von Sonderposten (Investitionszuwendungen) stellen 
im Ergebnishaushalt Aufwand bzw. Ertrag dar, welcher nicht zu einer Auszahlung oder Ein-
zahlung im Finanzhaushalt führt. Mit der erhobenen Abschreibungsumlage werden somit 
nicht die Abschreibungen bedient, sondern diese wird für die Tilgung von Krediten verwen-
det.  
 
 
3. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung 
 
Für die Finanzierung der Investitionen der Planjahre 2022 bis 2024 sind insbesondere für die 
neue Trinkwassertransportleitung Kreditaufnahmen erforderlich. In 2022 steht ein Darlehen 
aufgrund Beendigung der Zinsbindung zur Umschuldung an. Die folgende Übersicht zeigt die 
voraussichtlichen Veränderungen im Bereich der Verschuldung auf: 
 

Planung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung
2021 2022 2023 2024 2025

Einzahlung. Aufnahme von Krediten 60.000 €   237.000 €         412.000 €         457.000 €         195.000 €         
Einzahlung aus Umschuldung 117.000 € 65.000 €           - €                    - €                    - €                    
Auszahlung für Tilgung von Krediten 203.200 € 166.000 €         115.300 €         109.900 €         116.900 €         
Auszahlung aus Umschuldung 117.000 € 65.000 €           - €                    - €                    - €                    

Saldo 143.200 €- 71.000 €           296.700 €         347.100 €         78.100 €           

Gesamtfinanzhaushalt

 
 
 
4. Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2023 bis 2025 
 
Das Investitionsprogramm zeigt die Fortsetzung des ersten Bauabschnitts sowie die Umset-
zung der beiden weiteren Bauabschnitte zur Trinkwassertransportleitung auf: 
 
 

Investitionsprogramm 2023 bis 2025 Betrag

Haushaltsjahr 2023
Trinkwassertransportleitung Fortsetzung I. BA 325.000 €         
Trinkwassertransportleitung voraussichtlicher Baubeginn II. BA 300.000 €         

Haushaltsjahr 2024
Trinkwassertransportleitung Fortsetzung II. BA 405.000 €         

Trinkwassertransportleitung voraussichtlicher Baubeginn III. BA 250.000 €         

Haushaltsjahr 2025
Trinkwassertransportleitung Fortsetzung III. BA 280.000 €          
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Markus Rees      Doris Ebner 
Verbandsvorsitzender    Fachbedienstete für das Finanzwesen 
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Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 [1] 3 4 [2] 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 565.250 539.350 523.850 539.050 549.650
+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen

vom Land
0 0 0 0 0

+ • 31421000 Betriebsumlage 266.950 250.550 250.250 252.750 255.150
+ • 31422000 Zinsumlage 25.600 16.500 18.400 21.700 22.000
+ • 31423000 Abschreibungsumlage 172.700 172.300 155.200 164.600 172.500
+ • 31424000 Unterhaltungsumlage 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5.600 5.600 8.100 13.100 18.200
+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Zuwendungen
5.600 5.600 8.100 13.100 18.200

4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.300 6.000 7.000 7.000 7.000
+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche

Entgelte
0 0 0 0 0

+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf privatrechtl.
Basis

700 3.500 4.000 4.000 4.000

+ • 33211500 Benutzungsgebühren Eigenverbrauch 1.600 2.500 3.000 3.000 3.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 77.200 82.200 85.200 86.200 87.200

+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus
Mietverträgen und Pachten

2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

+ • 34210000 Erträge aus Verkauf 70.000 70.000 73.000 74.000 75.000
+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche

Leistungsentgelte
5.000 10.000 10.000 10.000 10.000

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0
+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 0 0 0 0 0
+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0 0 0 0 0
+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen

Unternehmen und Beteiligungen
0 0 0 0 0

+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0

10 + sonstige ordentliche Erträge 50 50 50 50 50
+ • 35210000 Erstattung von Steuern 0 0 0 0 0
+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf

Abgaben und dgl..
50 50 50 50 50

+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Wertberichtigungen
auf Forderungen
(Einzelwertberichtigungen,
Pauschalwertberichtigungen)

0 0 0 0 0

+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte
Skonti, Boni)

0 0 0 0 0

+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
11 = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) 710.400 693.200 684.200 705.400 722.100

12 - Personalaufwendungen 164.100 166.600 169.900 173.400 176.800
- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für

Beschäftigte
127.000 128.000 130.600 133.200 135.800

- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beschäftigte

11.000 11.500 11.700 12.000 12.200

- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung für Beschäftigte

26.000 27.000 27.500 28.100 28.700

- • 40410000 Beihilfen und
Unterstützungsleistungen für
Bedienstete

100 100 100 100 100

- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto
(dvv.Personal)

0 0 0 0 0

13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 282.900 277.700 278.100 278.100 278.100
- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen
400 400 400 400 400

- • 42120000 Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

- • 42121000 Unterhaltung der sonstigen Anlagen 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000
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Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 [1] 3 4 [2] 5 6
- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen

Vermögens
3.000 3.500 3.500 3.500 3.500

- • 42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und
Pachten

24.000 25.000 25.000 25.000 25.000

- • 42320000 Leasing 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und

baulichen Anlagen
105.300 105.300 105.400 105.400 105.400

- • 42411000 Bewirtschaftung Hochbehälter
(Eigenverbrauch Strom)

1.200 2.500 2.800 2.800 2.800

- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- • 42612000 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsaufwendungen
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

15 - Abschreibungen 178.300 177.900 163.300 177.700 190.700
- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände und
Sachvermögen

178.300 177.900 163.300 177.700 190.700

- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen
(wegen
Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)

0 0 0 0 0

- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen 0 0 0 0 0
- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung

von SoPo für geleistete
Investitionszuschüsse)

0 0 0 0 0

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26.000 16.800 18.700 22.000 22.300
- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden

(GV)
100 0 0 0 0

- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25.600 16.500 18.400 21.700 22.000
- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 300 300 300 300 300

17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.100 54.200 54.200 54.200 54.200
- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und

sonstige Tätigkeit
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten (Mitgliedsbeiträge)

600 600 600 600 600

- • 44310000 Geschäftsaufwendungen 500 100 100 100 100
- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und

ähnliche Kosten
3.000 1.500 1.500 1.500 1.500

- • 44410000 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle, Sonderabgaben

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

- • 44420000 Aufwendungen aus
Vorsteuerkorrekturen bzw.
Umsatzsteuernachbelastungen

0 0 0 0 0

- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von
Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit an Gemeinden
und Gemeindeverbände

3.000 4.000 4.000 4.000 4.000

- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von
Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit an
Zweckverbände,
Gemeindeverwaltungsverbände und
dgl.

38.000 34.000 34.000 34.000 34.000

19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12
bis 18)

710.400 693.200 684.200 705.400 722.100

20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus
Nummern 11 und 19)

0 0 0 0 0

21 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0
+ • 50120000 Empfangene

Schadensersatzleistungen
0 0 0 0 0

+ • 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0
+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von

Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0
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Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 [1] 3 4 [2] 5 6
+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von

beweglichen
Vermögensgegenständen

0 0 0 0 0

22 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung

von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0

- • 53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung
von beweglichen
Vermögensgegenständen

0 0 0 0 0

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer
21 und 22)

0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus
Nummern 20 und 23)

0 0 0 0 0

nachrichtlich:

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]

25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0 0 0 0 0

26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses

0 0 0 0 0

27 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des
Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts

0 0 0 0 0

28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses

0 0 0 0 0

29 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses
zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses

0 0 0 0 0

30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses

0 0 0 0 0

31 Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis
mit der Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses

0 0 0 0 0

32 Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen
Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses

0 0 0 0 0

33 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis
folgender Haushaltsjahre

0 0 0 0 0

34 Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen
Ergebnis mit dem Basiskapital

0 0 0 0 0

35 Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis
mit dem Basiskapital

0 0 0 0 0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig
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Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Nr. Finanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0

2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine
Umlagen

565.250 539.350 523.850 539.050 549.650

+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen
vom Land

0 0 0 0 0

+ • 61421000 Betriebsumlage 266.950 250.550 250.250 252.750 255.150
+ • 61422000 Zinsumlage 25.600 16.500 18.400 21.700 22.000
+ • 61423000 Abschreibungsumlage 172.700 172.300 155.200 164.600 172.500
+ • 61424000 Unterhaltungsumlage 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0

4 + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 2.300 6.000 7.000 7.000 7.000
+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche

Entgelte
0 0 0 0 0

+ • 63211400 Benutzungsgebühren auf privatrechtl.
Basis

700 3.500 4.000 4.000 4.000

+ • 63211500 Benutzungsgebühren Eigenverbrauch 1.600 2.500 3.000 3.000 3.000
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 77.200 82.200 85.200 86.200 87.200

+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus
Mietverträgen und Pachten

2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf 70.000 70.000 73.000 74.000 75.000
+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche

Leistungsentgelte
5.000 10.000 10.000 10.000 10.000

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und

Gemeindeverbänden
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0
+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und

Gemeindeverbänden
0 0 0 0 0

+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 0 0 0 0 0
+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen

Unternehmen und Beteiligungen
0 0 0 0 0

+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 50 50 50 50 50

+ • 65210000 Erstattung von Steuern 0 0 0 0 0
+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf

Abgaben und dergleichen
50 50 50 50 50

+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 704.800 687.600 676.100 692.300 703.900

10 - Personalauszahlungen 164.100 166.600 169.900 173.400 176.800
- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für

Beschäftigte
127.000 128.000 130.600 133.200 135.800

- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beschäftigte

11.000 11.500 11.700 12.000 12.200

- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung für Beschäftigte

26.000 27.000 27.500 28.100 28.700

- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
Beschäftigte

100 100 100 100 100

- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto
(dvv.Personal)

0 0 0 0 0

11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 282.900 277.700 278.100 278.100 278.100
- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen
400 400 400 400 400

- • 72120000 Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

- • 72121000 Unterhaltung der sonstigen Anlagen 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen

Vermögens
3.000 3.500 3.500 3.500 3.500

- • 72220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und
Pachten

24.000 25.000 25.000 25.000 25.000

- • 72320000 Leasing 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
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Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Nr. Finanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und

baulichen Anlagen
105.300 105.300 105.400 105.400 105.400

- • 72411000 Bewirtschaftung Hochbehälter
(Eigenverbrauch Strom)

1.200 2.500 2.800 2.800 2.800

- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- • 72612000 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsauszahlungen
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 26.000 16.800 18.700 22.000 22.300
- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden

(GV)
100 0 0 0 0

- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 25.600 16.500 18.400 21.700 22.000
- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen 300 300 300 300 300

14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) 0 0 0 0 0

15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 59.100 54.200 54.200 54.200 54.200
- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und

sonstige Tätigkeit
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten

600 600 600 600 600

- • 74310000 Geschäftsauszahlungen 500 100 100 100 100
- • 74311000 Post- und Fernmeldegebühren 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- • 74313000 Sachverständigen-, Gerichts- und

ähnliche Kosten
3.000 1.500 1.500 1.500 1.500

- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- • 74420000 Aufwendungen aus

Vorsteuerkorrekturen bzw.
Umsatzsteuernachbelastungen

0 0 0 0 0

- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von
Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit an Gemeinden
und Gemeindeverbände

3.000 4.000 4.000 4.000 4.000

- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von
Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit an
Zweckverbände,
Gemeindeverwaltungsverbände und
dgl.

38.000 34.000 34.000 34.000 34.000

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 532.100 515.300 520.900 527.700 531.400

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
Ergebnishaushalts

172.700 172.300 155.200 164.600 172.500

18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 100.000 213.000 198.000 85.000
+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 0
+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 100.000 213.000 198.000 85.000
+ • 68120000 Investitionszuweisungen von

Gemeinden und Gemeindeverbänden
0 0 0 0 0

19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0

+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte
priv.rechtlich

0 0 0 0 0

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0
+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung

von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4
GemHVO

0 0 0 0 0

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 0 0
+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung

von Beteiligungen an
Zweckverbänden und sonstigen
Anteilsrechten

0 0 0 0 0

22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 100.000 213.000 198.000 85.000

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0 0 0 0 0
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Nr. Finanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von

Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000 333.000 625.000 655.000 280.000
- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen 38.000 315.000 625.000 655.000 280.000
- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen 22.000 18.000 0 0 0

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen

4.000 4.000 0 0 0

- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen und beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

4.000 0 0 0 0

- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze

0 4.000 0 0 0

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 100 0 0 0 0
- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von

Beteiligungen an Zweckverbänden
und sonstigen Anteilsrechten

100 0 0 0 0

28 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 0 0 0 0 0
- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für

lnvestitionen von Gemeinden (GV)
0 0 0 0 0

- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen an Zweckverbände,
Gemeindeverwaltungsverbände und
dgl.

0 0 0 0 0

29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen

0 0 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 64.100 337.000 625.000 655.000 280.000

31 = Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit

- 64.100 -237.000 - 412.000 - 457.000 - 195.000

32 = Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

108.600 -64.700 - 256.800 - 292.400 - 22.500

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

211.600 302.000 412.000 457.000 195.000

+ • 69271000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei
Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1
Jahr Eurowährung

0 0 0 0 0

+ • 69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei
Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis
einschl. 5 Jahre Eurowährung

0 0 0 0 0

+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei
Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre

177.000 302.000 412.000 457.000 195.000

+ • 69520000 Erhaltene Investitionsumlage von
Gemeinden

0 0 0 0 0

+ • 69620000 Einzahlungen aus Investitionsumlagen
in die Kapitalrücklage

34.600 0 0 0 0

+ • 69920000 Rückflüsse von Darlehen (ohne
Ausleihungen) an Gemeinden (GV)

0 0 0 0 0

+ • 69930000 Rückflüsse von Darlehensforderungen
(ohne Ausleihungen) an
Zweckverbände,
Gemeindeverwaltungsverbände und
dgl.

0 0 0 0 0

34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

320.200 237.300 155.200 164.600 172.500

- • 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen
bei Kreditinstituten Laufzeit bis
einschl. 1 Jahr Eurowährung

0 0 0 0 0

- • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen
bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis
einschl. 5 Jahre Eurowährung

0 0 0 0 0

- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen
bei Kreditinstituten Laufzeit über 5
Jahre Eurowährung

320.200 231.000 115.300 109.900 116.900

- • 79520000 Kapitalrückführungen an Gemeinden 0 0 0 0 0
- • 79620000 Auszahlungen aus Kapitalrückführung 0 6.300 39.900 54.700 55.600
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Nr. Finanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
- • 79921000 Gewährung von Darlehen (ohne

Ausleihungen) an Gemeinden (GV)
Laufzeit bis einschl. 1 Jahr

0 0 0 0 0

- • 79931000 Gewährung von Darlehen (ohne
Ausleihungen) an Zweckverbänden,
Gemeindeverwaltungsverbänden und
dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr

0 0 0 0 0

35 = Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit

- 108.600 64.700 256.800 292.400 22.500

36 = Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum Ende des
Haushaltsjahres

0 0 0 0 0

nachrichtlich:

37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln
zum Jahresbeginn

0 0 0 0 0

38 den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu
Jahresbeginn

0 0

 30



 
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistung und Infrastruktur
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 565.250 539.350 523.850 539.050 549.650

+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen
vom Land

0 0 0 0 0

+ • 31421000 Betriebsumlage 266.950 250.550 250.250 252.750 255.150
+ • 31422000 Zinsumlage 25.600 16.500 18.400 21.700 22.000
+ • 31423000 Abschreibungsumlage 172.700 172.300 155.200 164.600 172.500
+ • 31424000 Unterhaltungsumlage 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5.600 5.600 8.100 13.100 18.200

+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen

5.600 5.600 8.100 13.100 18.200

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

2.300 5.000 5.000 5.000 5.000

+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte

0 0 0 0 0

+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf
privatrechtl. Basis

700 3.000 3.000 3.000 3.000

+ • 33211500 Benutzungsgebühren
Eigenverbrauch

1.600 2.000 2.000 2.000 2.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 77.200 82.200 85.200 86.200 87.200
+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus

Mietverträgen und Pachten
2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

+ • 34210000 Erträge aus Verkauf 70.000 70.000 73.000 74.000 75.000
+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche

Leistungsentgelte
5.000 10.000 10.000 10.000 10.000

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus
Nummern 1 bis 10)

710.350 692.150 682.150 703.350 720.050

12 - Personalaufwendungen 164.100 166.600 169.900 173.400 176.800
- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen

für Beschäftigte
127.000 128.000 130.600 133.200 135.800

- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beschäftigte

11.000 11.500 11.700 12.000 12.200

- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung für Beschäftigte

26.000 27.000 27.500 28.100 28.700

- • 40410000 Beihilfen und
Unterstützungsleistungen für
Bedienstete

100 100 100 100 100

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 282.900 277.600 277.900 277.900 277.900
- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen
400 400 400 400 400

- • 42120000 Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

- • 42121000 Unterhaltung der sonstigen
Anlagen

10.000 2.000 2.000 2.000 2.000

- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

3.000 3.500 3.500 3.500 3.500

- • 42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und
Pachten

24.000 25.000 25.000 25.000 25.000

- • 42320000 Leasing 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke

und baulichen Anlagen
105.300 105.200 105.200 105.200 105.200

- • 42411000 Bewirtschaftung Hochbehälter
(Eigenverbrauch Strom)

1.200 2.500 2.800 2.800 2.800

- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
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Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
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Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistung und Infrastruktur
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- • 42612000 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsaufwendungen
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

15 - Abschreibungen 178.300 177.800 162.600 177.000 190.000
- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände und
Sachvermögen

178.300 177.800 162.600 177.000 190.000

- • 47910000 Sonstige Abschreibungen
(Auflösung von SoPo für geleistete
Investitionszuschüsse)

0 0 0 0 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.100 54.200 54.200 54.200 54.200
- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche

und sonstige Tätigkeit
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten
und Diensten (Mitgliedsbeiträge)

600 600 600 600 600

- • 44310000 Geschäftsaufwendungen 500 100 100 100 100
- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und

ähnliche Kosten
3.000 1.500 1.500 1.500 1.500

- • 44410000 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle, Sonderabgaben

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen
von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit an
Gemeinden und
Gemeindeverbände

3.000 4.000 4.000 4.000 4.000

- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen
von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit an
Zweckverbände,
Gemeindeverwaltungsverbände
und dgl.

38.000 34.000 34.000 34.000 34.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe
aus Nummern 12 bis 18)

684.400 676.200 664.600 682.500 698.900

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)

25.950 15.950 17.550 20.850 21.150

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/
-überschuss (Summe aus Nummern 20 und
24)

25.950 15.950 17.550 20.850 21.150
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Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistung und Infrastruktur
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerung)

704.750 686.550 674.050 690.250 701.850

+ • 61310000 Sonstige allgemeine
Zuweisungen vom Land

0 0 0 0 0

+ • 61421000 Betriebsumlage 266.950 250.550 250.250 252.750 255.150
+ • 61422000 Zinsumlage 25.600 16.500 18.400 21.700 22.000
+ • 61423000 Abschreibungsumlage 172.700 172.300 155.200 164.600 172.500
+ • 61424000 Unterhaltungsumlage 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
+ • 63210000 Benutzungsgebühren und

ähnliche Entgelte
0 0 0 0 0

+ • 63211400 Benutzungsgebühren auf
privatrechtl. Basis

700 3.000 3.000 3.000 3.000

+ • 63211500 Benutzungsgebühren
Eigenverbrauch

1.600 2.000 2.000 2.000 2.000

+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil
aus Mietverträgen und Pachten

2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf 70.000 70.000 73.000 74.000 75.000
+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche

Leistungsentgelte
5.000 10.000 10.000 10.000 10.000

+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden
und Gemeindeverbänden

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

+ • 65210000 Erstattung von Steuern 0 0 0 0 0
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit
506.100 498.400 502.000 505.500 508.900

- • 70120000 Entgelte und ähnliche
Leistungen für Beschäftigte

127.000 128.000 130.600 133.200 135.800

- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen
für Beschäftigte

11.000 11.500 11.700 12.000 12.200

- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung für
Beschäftigte

26.000 27.000 27.500 28.100 28.700

- • 70410000 Beihilfen,
Unterstützungsleistungen für
Beschäftigte

100 100 100 100 100

- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen

400 400 400 400 400

- • 72120000 Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

- • 72121000 Unterhaltung der sonstigen
Anlagen

10.000 2.000 2.000 2.000 2.000

- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

3.000 3.500 3.500 3.500 3.500

- • 72220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten
und Pachten

24.000 25.000 25.000 25.000 25.000

- • 72320000 Leasing 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
- • 72410000 Bewirtschaftung der

Grundstücke und baulichen
Anlagen

105.300 105.200 105.200 105.200 105.200

- • 72411000 Bewirtschaftung Hochbehälter
(Eigenverbrauch Strom)

1.200 2.500 2.800 2.800 2.800

- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- • 72612000 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsauszahlungen
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
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Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistung und Infrastruktur
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche

und sonstige Tätigkeit
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten
und Diensten

600 600 600 600 600

- • 74310000 Geschäftsauszahlungen 500 100 100 100 100
- • 74311000 Post- und Fernmeldegebühren 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- • 74313000 Sachverständigen-, Gerichts-

und ähnliche Kosten
3.000 1.500 1.500 1.500 1.500

- • 74410000 Betriebliche
Steueraufwendungen

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen
von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit an
Gemeinden und
Gemeindeverbände

3.000 4.000 4.000 4.000 4.000

- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen
von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit an
Zweckverbände,
Gemeindeverwaltungsverbände
und dgl.

38.000 34.000 34.000 34.000 34.000

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus
Nummern 1 und 2)

198.650 188.150 172.050 184.750 192.950

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 100.000 213.000 198.000 85.000
+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom

Bund
0 0 0 0 0

+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom
Land

0 100.000 213.000 198.000 85.000

+ • 68120000 Investitionszuweisungen von
Gemeinden und
Gemeindeverbänden

0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe aus Nummern 4 bis 8)

0 100.000 213.000 198.000 85.000

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000 333.000 625.000 655.000 280.000
- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen 38.000 315.000 625.000 655.000 280.000
- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen 22.000 18.000 0 0 0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen

4.000 4.000 0 0 0

- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb
von immateriellen und
beweglichen
Vermögensgegenständen
oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
800 Euro netto

4.000 0 0 0 0

- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen
Vermögensgegenständen
oberhalb der Wertgrenze

0 4.000 0 0 0

13 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

100 0 0 0 0

- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb
von Beteiligungen an
Zweckverbänden und sonstigen
Anteilsrechten

100 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe aus Nummern 10 bis 15)

64.100 337.000 625.000 655.000 280.000
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Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistung und Infrastruktur
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
17 = Anteiliger veranschlagter

Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9
und 16)

- 64.100 -237.000 -412.000 -457.000 -195.000

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo
aus Nummern 3 und 17)

134.550 -48.850 -239.950 -272.250 -2.050
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Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

11.10.0000 Verbandsversammlung/Steuerung
Produkt 11.10.0000 Verbandsversammlung/Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Steuerung

11.10.0000 Verbandsversammlung/Steuerung
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche
und sonstige Tätigkeit

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe
aus Nummern 12 bis 18)

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)

- 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/
-überschuss (Summe aus Nummern 20 und
24)

- 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
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Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

53.10.1000 Photovoltaikanlage HB Schönberg Merzhausen
Produkt 53.10.1000 Photovoltaikanlage HB Schönberg Merzhausen

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Wasserversorgung

53.10.1000 Photovoltaikanlage HB Schönberg Merzhausen
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder

Einrichtungen
1.700 3.500 3.500 3.500 3.500

+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf
privatrechtl. Basis

500 2.000 2.000 2.000 2.000

+ • 33211500 Benutzungsgebühren
Eigenverbrauch

1.200 1.500 1.500 1.500 1.500

11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus
Nummern 1 bis 10)

1.700 3.500 3.500 3.500 3.500

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 600 500 500 500 500
- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen
400 400 400 400 400

- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen

200 100 100 100 100

15 - Abschreibungen 1.000 1.400 1.600 1.600 1.600
- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände und
Sachvermögen

1.000 1.400 1.600 1.600 1.600

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe
aus Nummern 12 bis 18)

1.600 1.900 2.100 2.100 2.100

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)

100 1.600 1.400 1.400 1.400

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/
-überschuss (Summe aus Nummern 20 und
24)

100 1.600 1.400 1.400 1.400
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Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

53.10.2000 Photovoltaikanlage HB Biezighofen
Produkt 53.10.2000 Photovoltaikanlage HB Biezighofen

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung Es liegen noch keine Erfahrungswerte vor, deshalb beruhen die Planansätze auf Schätzwerten.

53.10.2000 Photovoltaikanlage HB Biezighofen
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder

Einrichtungen
600 1.500 1.500 1.500 1.500

+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf
privatrechtl. Basis

200 1.000 1.000 1.000 1.000

+ • 33211500 Benutzungsgebühren
Eigenverbrauch

400 500 500 500 500

11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus
Nummern 1 bis 10)

600 1.500 1.500 1.500 1.500

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100
- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen
0 0 0 0 0

- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen

100 100 100 100 100

15 - Abschreibungen 800 400 800 800 800
- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände und
Sachvermögen

800 400 800 800 800

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe
aus Nummern 12 bis 18)

900 500 900 900 900

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)

- 300 1.000 600 600 600

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/
-überschuss (Summe aus Nummern 20 und
24)

- 300 1.000 600 600 600
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Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

53.30.0000 Wasserversorgung
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Wasserversorgung

53.30.0000 Wasserversorgung
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 565.250 539.350 523.850 539.050 549.650

+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen
vom Land

0 0 0 0 0

+ • 31421000 Betriebsumlage 266.950 250.550 250.250 252.750 255.150
+ • 31422000 Zinsumlage 25.600 16.500 18.400 21.700 22.000
+ • 31423000 Abschreibungsumlage 172.700 172.300 155.200 164.600 172.500
+ • 31424000 Unterhaltungsumlage 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5.600 5.600 8.100 13.100 18.200

+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen

5.600 5.600 8.100 13.100 18.200

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 77.200 82.200 85.200 86.200 87.200
+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus

Mietverträgen und Pachten
2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

+ • 34210000 Erträge aus Verkauf 70.000 70.000 73.000 74.000 75.000
+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche

Leistungsentgelte
5.000 10.000 10.000 10.000 10.000

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus
Nummern 1 bis 10)

708.050 687.150 677.150 698.350 715.050

12 - Personalaufwendungen 164.100 166.600 169.900 173.400 176.800
- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen

für Beschäftigte
127.000 128.000 130.600 133.200 135.800

- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beschäftigte

11.000 11.500 11.700 12.000 12.200

- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung für Beschäftigte

26.000 27.000 27.500 28.100 28.700

- • 40410000 Beihilfen und
Unterstützungsleistungen für
Bedienstete

100 100 100 100 100

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 282.200 277.000 277.300 277.300 277.300
- • 42120000 Unterhaltung des

Infrastrukturvermögens
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

- • 42121000 Unterhaltung der sonstigen
Anlagen

10.000 2.000 2.000 2.000 2.000

- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

3.000 3.500 3.500 3.500 3.500

- • 42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und
Pachten

24.000 25.000 25.000 25.000 25.000

- • 42320000 Leasing 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke

und baulichen Anlagen
105.000 105.000 105.000 105.000 105.000

- • 42411000 Bewirtschaftung Hochbehälter
(Eigenverbrauch Strom)

1.200 2.500 2.800 2.800 2.800

- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- • 42612000 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsaufwendungen
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
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Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

53.30.0000 Wasserversorgung
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
15 - Abschreibungen 176.500 176.000 160.200 174.600 187.600

- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und
Sachvermögen

176.500 176.000 160.200 174.600 187.600

- • 47910000 Sonstige Abschreibungen
(Auflösung von SoPo für geleistete
Investitionszuschüsse)

0 0 0 0 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.100 52.200 52.200 52.200 52.200
- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die

Inanspruchnahme von Rechten
und Diensten (Mitgliedsbeiträge)

600 600 600 600 600

- • 44310000 Geschäftsaufwendungen 500 100 100 100 100
- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und

ähnliche Kosten
3.000 1.500 1.500 1.500 1.500

- • 44410000 Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle, Sonderabgaben

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen
von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit an
Gemeinden und
Gemeindeverbände

3.000 4.000 4.000 4.000 4.000

- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen
von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit an
Zweckverbände,
Gemeindeverwaltungsverbände
und dgl.

38.000 34.000 34.000 34.000 34.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe
aus Nummern 12 bis 18)

679.900 671.800 659.600 677.500 693.900

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)

28.150 15.350 17.550 20.850 21.150

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/
-überschuss (Summe aus Nummern 20 und
24)

28.150 15.350 17.550 20.850 21.150

53300000 Wasserversorgung 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Notiz 2020: voraussichtlicher Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Notiz einschließlich Überarbeitung der Website

53300000 Wasserversorgung 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Notiz 2020. davon 23.500 Euro für Strukturgutachten

53300000 Wasserversorgung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden
und Gemeindeverbände
Notiz Sachkostenerstattung an Gemeinde

53300000 Wasserversorgung 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an
Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.
Notiz Personalkostenersatz an VG Hexental
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Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
10 + Sonstige ordentliche Erträge 50 50 50 50 50

+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf
Abgaben und dgl..

50 50 50 50 50

+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von
Wertberichtigungen auf
Forderungen
(Einzelwertberichtigungen,
Pauschalwertberichtigungen)

0 0 0 0 0

+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte
Skonti, Boni)

0 0 0 0 0

+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche
Erträge

0 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus
Nummern 1 bis 10)

50 50 50 50 50

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26.000 16.800 18.700 22.000 22.300
- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden

(GV)
100 0 0 0 0

- • 45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute

25.600 16.500 18.400 21.700 22.000

- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 300 300 300 300 300
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe

aus Nummern 12 bis 18)
26.000 16.800 18.700 22.000 22.300

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)

- 25.950 -16.750 -18.650 -21.950 -22.250

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/
-überschuss (Summe aus Nummern 20 und
24)

- 25.950 -16.750 -18.650 -21.950 -22.250
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Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerung)

50 50 50 50 50

+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf
Abgaben und dergleichen

50 50 50 50 50

+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 0

+ • 66120000 Zinseinzahlungen von
Gemeinden und
Gemeindeverbänden

0 0 0 0 0

+ • 66170000 Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten

0 0 0 0 0

+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen

0 0 0 0 0

+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit
26.000 16.800 18.700 22.000 22.300

- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto
(dvv.Personal)

0 0 0 0 0

- • 74420000 Aufwendungen aus
Vorsteuerkorrekturen bzw.
Umsatzsteuernachbelastungen

0 0 0 0 0

- • 75120000 Zinsauszahlungen an
Gemeinden (GV)

100 0 0 0 0

- • 75170000 Zinsauszahlungen an
Kreditinstitute

25.600 16.500 18.400 21.700 22.000

- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen 300 300 300 300 300
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf

aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus
Nummern 1 und 2)

- 25.950 -16.750 -18.650 -21.950 -22.250

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo
aus Nummern 3 und 17)

- 25.950 -16.750 -18.650 -21.950 -22.250
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Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten 2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

1 2 3 4 5 6
10 + Sonstige ordentliche Erträge 50 50 50 50 50

+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf
Abgaben und dgl..

50 50 50 50 50

+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder
Herabsetzung von
Wertberichtigungen auf
Forderungen
(Einzelwertberichtigungen,
Pauschalwertberichtigungen)

0 0 0 0 0

+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte
Skonti, Boni)

0 0 0 0 0

+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche
Erträge

0 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus
Nummern 1 bis 10)

50 50 50 50 50

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26.000 16.800 18.700 22.000 22.300
- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden

(GV)
100 0 0 0 0

- • 45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute

25.600 16.500 18.400 21.700 22.000

- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 300 300 300 300 300
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe

aus Nummern 12 bis 18)
26.000 16.800 18.700 22.000 22.300

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)

- 25.950 -16.750 -18.650 -21.950 -22.250

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/
-überschuss (Summe aus Nummern 20 und
24)

- 25.950 -16.750 -18.650 -21.950 -22.250

 47



 

 48



 
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.

Maßnahme

Bisher
finanziert

Ermächt. -
Übertr. aus
Vorvorjahr

Ergebnis
Vorvorjahr

Ansatz Ansatz Verpfl.-
Ermächt.

Planung Planung Planung Finanzbedarf
weitere
Jahre

Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR
2020
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Produkt: 53.10.3000-Photovoltaikanlage HB Sölden Wald
Maßnahme: 122-Photovoltaikanlage HB Sölden Wald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
- • 78730000 Sonstige

Baumaßnahmen
0 0 0 0 15.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe aus
Nummer 7 bis 12)

0 0 0 0 15.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo
aus Nummer 6 und 13)

0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15)

0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
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Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.

Maßnahme

Bisher
finanziert

Ermächt. -
Übertr. aus
Vorvorjahr

Ergebnis
Vorvorjahr

Ansatz Ansatz Verpfl.-
Ermächt.

Planung Planung Planung Finanzbedarf
weitere
Jahre

Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR
2020
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 119-Photovoltaikanlage auf dem Dach des HB Schönberg Merzhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 5.000 3.000 0 0 0 0
- • 78730000 Sonstige

Baumaßnahmen
0 0 0 5.000 3.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe aus
Nummer 7 bis 12)

0 0 0 5.000 3.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo
aus Nummer 6 und 13)

0 0 0 - 5.000 -3.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15)

0 0 0 5.000 3.000 0 0 0 0
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Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.

Maßnahme

Bisher
finanziert

Ermächt. -
Übertr. aus
Vorvorjahr

Ergebnis
Vorvorjahr

Ansatz Ansatz Verpfl.-
Ermächt.

Planung Planung Planung Finanzbedarf
weitere
Jahre

Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR
2020
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 120-Photovoltaikanlage auf dem HB Biezighofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0
- • 78730000 Sonstige

Baumaßnahmen
0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe aus
Nummer 7 bis 12)

0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo
aus Nummer 6 und 13)

0 0 0 - 17.000 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15)

0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0
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Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.

Maßnahme

Bisher
finanziert

Ermächt. -
Übertr. aus
Vorvorjahr

Ergebnis
Vorvorjahr

Ansatz Ansatz Verpfl.-
Ermächt.

Planung Planung Planung Finanzbedarf
weitere
Jahre

Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR
2020
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 211-Trinkwassertransportleitung von HB Schönberg Au nach HB Biezighofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0 0 0 0 100.000 0 213.000 198.000 85.000 -596.000

• 68110000 Investitionszuweisungen
vom Land

0 0 0 0 100.000 0 213.000 198.000 85.000 -596.000

6 = Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe aus
Nummer 1 bis 5)

0 0 0 0 100.000 0 213.000 198.000 85.000 -596.000

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.873.407 13.407 0 0 300.000 325.000 625.000 655.000 280.000 0
- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen 1.873.407 13.407 0 0 300.000 325.000 625.000 655.000 280.000 0

13 = Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe aus
Nummer 7 bis 12)

1.873.407 13.407 0 0 300.000 325.000 625.000 655.000 280.000 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo
aus Nummer 6 und 13)

-1.873.407 -13.407 0 0 -200.000 -325.000 -412.000 -457.000 -195.000 -596.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15)

1.873.407 13.407 0 0 300.000 325.000 625.000 655.000 280.000 0
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Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.

Maßnahme

Bisher
finanziert

Ermächt. -
Übertr. aus
Vorvorjahr

Ergebnis
Vorvorjahr

Ansatz Ansatz Verpfl.-
Ermächt.

Planung Planung Planung Finanzbedarf
weitere
Jahre

Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR
2020
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 219-Erneuerung der Verbindungsleitung in Wittnau (Weinbergstraße/In den Haseln) und Ringschluss Alemannenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 38.000 0 0 0 0 0
- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 38.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe aus
Nummer 7 bis 12)

0 0 0 38.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo
aus Nummer 6 und 13)

0 0 0 - 38.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15)

0 0 0 38.000 0 0 0 0 0
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Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.

Maßnahme

Bisher
finanziert

Ermächt. -
Übertr. aus
Vorvorjahr

Ergebnis
Vorvorjahr

Ansatz Ansatz Verpfl.-
Ermächt.

Planung Planung Planung Finanzbedarf
weitere
Jahre

Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR
2020
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 222-Leerrohrverlegung Sölden Dorf bis Ortsausgang Sölden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 -15.000
- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 -15.000

13 = Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe aus
Nummer 7 bis 12)

0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 -15.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo
aus Nummer 6 und 13)

0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 15.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15)

0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 -15.000
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Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022

Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.

Maßnahme

Bisher
finanziert

Ermächt. -
Übertr. aus
Vorvorjahr

Ergebnis
Vorvorjahr

Ansatz Ansatz Verpfl.-
Ermächt.

Planung Planung Planung Finanzbedarf
weitere
Jahre

Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR
2020
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Allgemeine Anlagen/Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0 0 0 4.000 4.000 0 0 0 0

- • 78310000 Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen und
beweglichen
Vermögensgegenständen
oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 800
Euro netto

0 0 0 4.000 0 0 0 0 0

- • 78312000 Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
oberhalb der
Wertgrenze

0 0 0 0 4.000 0 0 0 0

10 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0 0 0 100 0 0 0 0 0

- • 78530000 Auszahlungen für den
Erwerb von
Beteiligungen an
Zweckverbänden und
sonstigen Anteilsrechten

0 0 0 100 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe aus
Nummer 7 bis 12)

0 0 0 4.100 4.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo
aus Nummer 6 und 13)

0 0 0 - 4.100 -4.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15)

0 0 0 4.100 4.000 0 0 0 0
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Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr: 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)
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EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

THH 1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Dienstleistung und
Infrastruktur
11 Steuerung 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 -2.000

1110 Steuerung 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 -2.000

11100000 Verbandsversammlung/Steuerung 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 -2.000

53 Wasserversorgung 692.150 0 166.600 277.600 0 230.000 0 0 0 17.950

5310 Elektrizitätsversorgung 5.000 0 0 600 0 1.800 0 0 0 2.600

53101000 Photovoltaikanlage HB Schönberg Merzhausen 3.500 0 0 500 0 1.400 0 0 0 1.600

53102000 Photovoltaikanlage HB Biezighofen 1.500 0 0 100 0 400 0 0 0 1.000

5330 Wasserversorgung 687.150 0 166.600 277.000 0 228.200 0 0 0 15.350

53300000 Wasserversorgung 687.150 0 166.600 277.000 0 228.200 0 0 0 15.350

THH Summe 692.150 0 166.600 277.600 0 232.000 0 0 0 15.950
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EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

THH 2 Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 0 50 0 0 0 16.800 0 0 0 -16.750

6120 Allgemeine Finanzwirtschaft 0 50 0 0 0 16.800 0 0 0 -16.750

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft 0 50 0 0 0 16.800 0 0 0 -16.750

THH Summe 0 50 0 0 0 16.800 0 0 0 -16.750

Gesamtsumme 692.150 50 166.600 277.600 0 248.800 0 0 0 -800
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Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr: 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte

anteiliger
Zahlungsmittel-
überschuss/
-bedarf aus
laufender

Verwaltungs-
tätigkeit

Einzahlungen
aus

Investitions-
tätigkeit

Auszahlungen
aus

Investitions-
tätigkeit

anteiliger
veranschlagter
Finanzierungs-

mittelüber-
schuss/
-bedarf

Einzahlungen
aus

Finanzierungs-
tätigkeit

Auszahlungen
aus

Finanzierungs-
tätigkeit

anteiliger
veranschlagter
Finanzierungs-

mittelüber-
schuss/-bedarf

Verpflichtungs-
ermächtigungen

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1* 2 3 4** 5** 6 7*** 8

11 Steuerung -2.000 0 0 -2.000 0 0 -2.000 0

1110 Steuerung -2.000 0 0 -2.000 0 0 -2.000 0

11100000 Verbandsversammlung/Steuerung -2.000 0 0 -2.000 0 0 -2.000 0

53 Wasserversorgung 190.150 100.000 337.000 -46.850 0 6.300 -53.150 325.000

5310 Elektrizitätsversorgung 4.400 0 15.000 -10.600 0 0 -10.600 0

53101000 Photovoltaikanlage HB Schönberg Merzhausen 3.000 0 0 3.000 0 0 3.000 0

53102000 Photovoltaikanlage HB Biezighofen 1.400 0 0 1.400 0 0 1.400 0

53103000 Photovoltaikanlage HB Sölden Wald 0 0 15.000 -15.000 0 0 -15.000 0

5330 Wasserversorgung 185.750 100.000 322.000 -36.250 0 6.300 -42.550 325.000

53300000 Wasserversorgung 185.750 100.000 322.000 -36.250 0 6.300 -42.550 325.000

61 Allgemeine Finanzwirtschaft -16.750 0 0 -16.750 302.000 231.000 54.250 0

6120 Allgemeine Finanzwirtschaft -16.750 0 0 -16.750 302.000 231.000 54.250 0

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft -16.750 0 0 -16.750 302.000 231.000 54.250 0

6130 Jahresabschlussbuchungen 0 0 0 0 0 0 0

61300000 Jahresabschlussbuchungen 0 0 0 0 0 0 0

Gesamtsumme 171.400 100.000 337.000 -65.600 302.000 237.300 -900 325.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
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mit
Zulage

Sonder-
schlüssel

Leer-
stellen

Insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00

Beschäftigte EG 9b 1,00 1,00 1,00

Beschäftigte EG 6 1,00 1,00 1,00

Beschäftigte Festgehalt 1,00 1,00 1,00 Teilzeit

Insgesamt 3,00 3,00 3,00

Teil A Beamte 0,00 0,00 0,00

Teil B Beschäfigte 3,00 3,00 3,00

Insgesamt 3,00 3,00 3,00

Beamte und Beschäftigte insgesamt

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Zweckverband Wasserversorgung Hexental

Laufbahngruppe 
und

Amtsbezeichnung

Besoldungs-/
Entgelt-
gruppe

Zahl der Stellen
darunter

insge-
samt

Nachrichtlich

Zahl der
Stellen
2021

Zahl der be-
setzten 
Stellen 

30.06.2021

Vermerke,
Erläuterungen
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A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9Z A 8 A7 A 6 A5 A 4

Insgesamt

11 10 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1
1 5330 Wasserversorg. 1,00 1,00 1,00 EG 1 = Festgehalt

Insgesamt

Vermerke,
Erläuterungen

Vermerke,
Erläuterungen

0,00

Bezeichnung Art der Vergütung

Insgesamt

Zahl Vorgesehen im
Jahr 2021

0,00 0,00

Beschäftigt am
30.06.2021

1,001,00

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Beschäftigte

Produkt-
gruppe

Bezeichnung

Aufwands-
entschädigung

Vermerke,
Erläuterungen

Entgeltgruppe

Bezeichnung

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Beamte

Produkt-
gruppe

Bezeichnung Bürger-
meister

Vermerke,
Erläuterungen

Teil-
haushalt

Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Aufwandsentschädigung

Zahl Vorgesehen im
Jahr 2020

Beschäftigt am
30.06.2020

1,00 1,00

1,00

Verbandsvorsitzender

Insgesamt

1,00
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Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Mandant: Zweckverband Wasserversorgung
Hexental
Planjahr: 2022

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, 
daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Finanzhaushalt Finanzplanung
Vorjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2021 2022 2023 2024 2025
EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5
1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] 70.026,20

2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] 0,00

2b + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige
Wertpapiere

0,00

2c + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen

0,00

3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] 0,00

3b - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 0,00

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 70.026,20
5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 0,00

6 + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]

0,00

7 + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge
und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19
GemHVO)

0,00

8 +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36
GemHVO) [6]

- 70.026,20 0 0 0 0

9 = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 0,00 0 0 0 0
10 - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 0,00 0 0 0 0

11 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 0,00 0 0 0 0

12 = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 0,00 0 0 0 0
13 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] 0,00 0 0 0 0
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Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr: 2022

Anlage 6
(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen [1]

zum 01.01.
EUR

zum 31.12.
EUR

EUR EUR

1 2

1 Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach
§ 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]

0,00 0,00

2 + Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und
Nachsorge von Abfalldeponien [3]

0,00 0,00

3 = Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und
Ansammlung der Mittel [4]

0,00 0,00

4 Liquide Mittel [5] 0,01 0,00

5 - Kassenkreditmittel [6] 0,00 0,00

6 + angelegte Mittel [7] 0,00 0,00

7 = tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8] 0,01 0,00
8 Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) -0,01 0,00
9 Bestand an inneren Darlehen [9] 0,00 0,00
10 nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren

Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert
0,00 0,00

11 nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom
Hundert

0,00 0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10)Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100
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Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Mandant: 70 - Zweckverband
Wasserversorgung Hexental
Planjahr: 2022

Produktbereich 11 Steuerung
Produktgruppe Produkt Leistung Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung

11.10 Steuerung
11100000 Verbandsversammlung/Steuerung THH 1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung,

Dienstleistung und Infrastruktur

Produktbereich 53 Wasserversorgung
53.10 Elektrizitätsversorgung

53101000 Photovoltaikanlage HB Schönberg
Merzhausen

THH 1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung,
Dienstleistung und Infrastruktur

53102000 Photovoltaikanlage HB Biezighofen THH 1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung,
Dienstleistung und Infrastruktur

53.30 Wasserversorgung
53300000 Wasserversorgung THH 1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung,

Dienstleistung und Infrastruktur

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft THH 2 Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.30 Jahresabschlussbuchungen
61300000 Jahresabschlussbuchungen THH 2 Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
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Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Mandant: 70 - Zweckverband Wasserversorgung
Hexental
Planjahr: 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren
Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen
Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan davon voraussichtlich fällige Auszahlungen

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Jahr EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

2022 325.000 325.000 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0

Summe: 325.000 0 0 0 0 0
Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen:

412.000 457.000 195.000
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr: 2022

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art
voraussichtlicher
Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres

voraussichtlicher
Stand zum Ende des
Haushaltsjahres

EUR

1. Ergebnisrücklagen 0 0

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0 0

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0 0

2. Zweckgebundene Rücklagen 0 0

Rücklagen gesamt 0 0
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Art der Schulden Stand zu Beginn Voraussichtlicher Ursprünglicher

Nr. des Vorjahres Stand zu Beginn des Betrag der Schulden

Haushaltsjahres

(01.01.2021) (01.01.2022)

1

Summe 0 € 0 € 0 €

2

2.1 Bund

2.2 Land

2.3 Gemeinden und GV

2.4 Zweckverbände und dgl.

2.5 Kreditinstitute

2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich

Summe 0 € 0 € 0 €

3

DG HYP, 3019146400 101.926 € 29.603 € 1.010.514 €

IB SHL, 5340540012 64.861 € 40.187 € 383.469 €

Spk. FR, 6000937184 82.918 € 69.365 € 255.646 €

Spk. FR, 6001258257 311.947 € 294.052 € 415.000 €

Spk. FR, 6001358009 182.600 € 166.000 € 307.000 €

Spk. FR, 6001433931 157.494 € 127.581 € 247.233 €

Spk. FR, 60001156689 70.178 € 66.759 € 95.000 €

Spk. FR, 6000937689 74.760 € 66.647 € 185.056 €

L-Bank, 0009100241053 66.838 € 60.466 € 121.000 €

L-Bank, 0009100241061 54.698 € 49.486 € 99.000 €

N.N. (Aufnahme 2021) 0 € 210.000 € 210.000 €

N.N. (Aufnahme 2022) 0 € 0 € 60.000 €

N.N. (Aufnahme 2022) 0 € 0 € 237.000 €

Summe 1.168.220 € 1.180.146 € 3.625.917 €

4

Summe 0 € 0 € 0 €

5

Summe 0 € 0 € 0 €

Betrag Stand Bemerkungen

Nachrichtlich: Bürgschaften

Bank

ZWECKVERBAND WASSERVERSORGUNG HEXENTAL

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anleihen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Kreditmarkt

1.180.146 € 3.625.917 €

Kassenkredite

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Voraussichtliche Gesamtschulden 
Kernhaushalt

1.168.220 €
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Nr. Zinsfest- Restschuld Zins- Tilgungs- Vorraussichtl. Er-

schreibung zur Zins- satz satz Zinsen Tilgung Stand z. Ende läuterungen

bis festschreibung % % € € des HJ

1

Summe 0 € 0 € 0 €

2

Summe 0 € 0 € 0 € 0 €

3

01.06.2022 0 € 3,34 2,00 400 € 29.600 € 3 €

15.07.2023 0 € 2,85 4,00 900 € 25.300 € 14.887 €

15.09.2026 0 € 3,31 5,22 2.100 € 14.000 € 55.365 €

30.12.2024 239.084 € 1,18 4,00 3.300 € 18.100 € 275.952 €

31.12.2031 0 € 1,23 In Raten 2.000 € 16.600 € 149.400 €

30.12.2031 7.294 € 1,09 8,00 1.200 € 29.900 € 97.681 €

28.12.2022 64.146 € 2,18 3,00 1.500 € 3.500 € 63.259 €

15.06.2022 62.522 € 2,26 4,85 1.500 € 8.300 € 58.347 €

15.05.2021 63.652 € 0,24 Feste Rate 100 € 6.400 € 54.066 €

15.05.2021 52.092 € 0,24 Feste Rate 100 € 5.300 € 44.186 €

i.d.R. 10 Jahre 2.500 € 5.300 € 204.700 €
aus Krediter-

mächtigung 2020

i.d.R. 10 Jahre 400 € 1.700 € 58.300 €
aus Krediter-

mächtigung 2021

i.d.R. 10 Jahre 500 € 2.000 € 235.000 €

Summe 16.500 € 166.000 € 1.311.146 €

4

Summe 0 € 0 € 0 € 0 €

5

Summe 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

ZWECKVERBAND WASSERVERSORGUNG HEXENTAL

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Schuldendienst

Im Haushaltsplan vorgesehen

1.311.146 €16.500 € 166.000 €
Voraussichtliche 
Gesamtschulden 

Kernhaushalt
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Mandant: Zweckverband Wasserversorgung Hexental

Planjahr: 2022

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art

voraussichtlicher
Stand zu

Beginn des
Haushaltsjahres

voraussichtlicher
Stand zu
Ende des

Haushaltsjahres

EUR

1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO 0 0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0 0

1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0 0

1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 0 0

1.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0 0

1.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0 0

1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus  Bürgschaften,
Gewährleistungen und anhängigen  Gerichtsverfahren 0 0

2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO 0 0

Rückstellungen gesamt 0 0
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Haushaltsvermerke Zweckverband Wasserversorgung Hexental 
 
 
1. Haushaltsrechtliche Grundlagen 
 
Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte 
enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens 
eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).  
 
Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte 
Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem 
zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugwiesen sind. 
 
Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung des § 18 Abs. 1 GemHVO dienen alle Erträge des 
Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung aller Aufwendungen des Ergebnishaushalts und 
alle Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des 
Finanzhaushalts. 
 
 
2. Budgetstruktur des Zweckverbandes 
 
Der Zweckverband hat den Gesamthaushalt produktorientiert in zwei Teilhaushalte 
gegliedert, was den folgenden zwei Budgets entspricht. 
 

Teilhaushalt 1 
Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur 
 
Teilhaushalt 2 
Allgemeine Finanzwirtschaft 

 
Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen 
(Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) 
unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, 
Abgrenzung u. a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern geregelt. 
 
 
3. Deckungsfähigkeit 
 
Alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem 
Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, 
wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. 
 
Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für 
deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der 
Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des 
Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt 
werden. 
 
Nach § 20 Abs. 3 GemHVO gelten die Regelungen in § 20 Abs. 1 GemHVO auch für 
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend. 
 
 
Deckungsfähigkeit beim Zweckverband Wasserversorgung Hexental: 
 
Personalaufwendungen 
Die Sachkonten 40110000 bis 41610000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
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4. Übertragbarkeit 
 
Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 
GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei 
Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des 
Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 
3 GemHVO). 
 
Voraussetzung für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht 
gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO). 
 
Die Übertragbarkeit von Investitionen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach 
Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar 
bleiben; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss 
des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in 
Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt hier auch für über- oder 
außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO). 
 
 
Übertragbarkeit beim Zweckverband 
 
Beim Zweckverband werden die Haushaltsansätze der Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, für 
übertragbar erklärt. Hierüber ist die Verbandsversammlung im Rahmen des 
Jahresabschlusses zu informieren. 
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Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

- Seite 1/1 -

Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Planjahr 2022
Planversion 1 - Neues Planjahr

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

30.11.2021

Kennzahl Einheit Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Planung
2023

Planung
2024

Planung
2025

1 2 3 4 5 6 7 8

E R T R A G S L A G E
1. Ordentliches Ergebnis
absoluter Betrag € 110.974,43 0 0 0 0 0

Betrag je Einwohner €/EW 11,64 0 0 0 0 0

Aufwandsdeckungsgrad % 119,60 100 100 100 100 100

1.1 Steuerkraft - netto -

absoluter Betrag € 11.800,00 0 0 0 0 0

Betrag je Einwohner €/EW 1,24 0 0 0 0 0

Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 2,08 0 0 0 0 0

1.2 Betriebsergebnis - netto -

absoluter Betrag € - 99.174,43 0 0 0 0 0

Betrag je Einwohner €/EW - 10,40 0 0 0 0 0

Anteil an ordentlichen Aufwendungen % - 17,52 0 0 0 0 0

2. Sonderergebnis
absoluter Betrag € 0,00 0 0 0 0 0

3. Gesamtergebnis
absoluter Betrag € 110.974,43 0 0 0 0 0

F I N A N Z L A G E
4. Zahlungsmittelüberschuss aus
laufender Verwaltungstätigkeit
absoluter Betrag € 19.400,86 172.700 172.300 155.200 164.600 172.500

Betrag je Einwohner €/EW 2,03 18 18 16 17 18

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss
absoluter Betrag € 208.616,05 320.200 231.000 115.300 109.900 116.900

6.
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel
absoluter Betrag € - 189.215,19 - 147.500 - 58.700 39.900 54.700 55.600

Betrag je Einwohner €/EW - 19,84 - 15 - 6 4 6 6

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2
GemHVO)
absoluter Betrag € 10.960,70 0 0 0 0 0

8. (voraussichtliche) liquide Mittel
zum Jahresende
absoluter Betrag € 0,00 0 0 0 0 0

KAPITALLAGE
9. Eigenkapital
absoluter Betrag € 0,00

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6
GemHVO)
absoluter Betrag € 0,00

9.2 Eigenkapitalquote
Verhältnis Eigenkapital zu
Bilanzsumme

% 0,00

9.3 Fremdkapitalquote
Verhältnis Fremdkapital zu
Bilanzsumme

% 100,00

10. Anlagendeckung
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.
Vermögen

% 0,00

11. Verschuldung
absoluter Betrag € 0,00

Betrag je Einwohner €/EW 0,00

11.1 Nettoneuverschuldung
absoluter Betrag € - 208.616,05 - 143.200 71.000 296.700 347.100 78.100
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